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BMF: Veröffentlichung des Urteils des BFH vom 05.12.2023 (I R 42/20) – Auslegung von Abkom-

men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Der BFH hatte mit Urteil vom 05.12.2023 (I R 42/20) seine ständige Rechtsprechung bestätigt, 

wonach Doppelbesteuerungsabkommen statisch und nicht dynamisch auszulegen sind (a.A. BMF-

Schreiben vom 19.04.2023). Grundsätzlich könne allenfalls die zum Zeitpunkt des deutschen Zu-

stimmungsgesetzes geltende Fassung des OECD-Musterkommentars eine Rolle spielen. 

Die Finanzverwaltung hat nun mit BMF-Schreiben vom 24.12.2025 darauf reagiert und die bei der 

Auslegung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) zu beachtenden 

Grundsätze neu zusammengefasst. Die Finanzverwaltung reduziert die bisher sehr weit formu-

lierte Indizwirkung des OECD-MK im Anwendungszeitpunkt (sog. dynamische Auslegung). Ledig-

lich innerhalb der Grenze des Wortlauts der auszulegenden Abkommensbestimmung ist auch die 

jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltende Fassung des OECD-MK für die Auslegung heranzuzie-

hen, soweit es sich gegenüber früheren Fassungen des OECD-MK insbesondere um Klarstellungen 

und Präzisierungen handelt.  

Das BFH vom 05.12.2023 (I R 42/20) wird im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. Das neue BMF-

Schreiben vom 24.12.2025 ersetzt das BMF-Schreiben vom 19.04.2023. 

BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich so-

wie der Abkommensverhandlungen am 01.01.2026 

Mit BMF-Schreiben vom 07.01.2026 wurde eine aktuelle Übersicht über den derzeitigen Stand 

(01.01.2026) der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen sowie der Abkom-

mensverhandlungen veröffentlicht. 

BMF: Sachbezugswerte für Mahlzeiten 

Mit BMF-Schreiben vom 29.12.2025 hat die Finanzverwaltung die für das Jahr 2026 geltenden amt-

lichen Sachbezugswerte für Mahlzeiten veröffentlicht. Diese werden auf folgende Beträge erhöht: 

› für ein Mittag- oder Abendessen 4,57 € (Wert für 2024: 4,40 €) 

› für ein Frühstück 2,37 € (Wert für 2024: 2,30 €) 

› Vollverpflegung 11,50 € (Wert für 2024: 11,10 €) 

Sie gelten für Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an seine 

Belegschaft abgibt (z.B. Kantinenmahlzeiten). Der Arbeitgeber darf die Steuer auf den geldwerten 

Vorteil pauschal mit 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. pauschaler Kirchensteuer) er-

heben. Die Pauschalierung führt zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung.  

Die Sachbezugswerte sind auch anwendbar, wenn der Arbeitgeber die arbeitstäglichen Mittags-

mahlzeiten der Mitarbeiter mittels Essensgutscheinen bzw. Restaurantschecks bzw. Essenszu-

schüssen bezuschusst. In diesem Fall darf der Verrechnungswert der Essensmarke bzw. der Ar-

beitgeberzuschuss für ein Mittagessen den amtlichen Sachbezugswert maximal um 3,10 € über-

steigen. Der maximale Wert der Essensmarke beträgt somit im Jahr 2026 7,67 € (4,57 € zuzüglich 

3,10 €). 
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Auch für die Bewertung von üblichen Mahlzeiten (d.h. Preis ≤ 60 € inkl. USt), die der Arbeitgeber 

oder auf Veranlassung des Arbeitgebers ein Dritter dem Mitarbeiter während einer Dienst-

reise/Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung 

zur Verfügung stellt, sind die Sachbezugswerte relevant. 

 

BMF: Übergangsvorschrift nach Aufhebung der Umsatzsteuerlagerregelung 

Mit einem BMF-Schreiben vom 29.12.2025 informiert die Finanzverwaltung über die zum 

01.01.2026 geltenden Übergangsbestimmungen im Zusammenhang mit der Abschaffung der Um-

satzsteuerlagerregelung (§ 4 Nr. 4a UStG).  

Zum 01.01.2026 hat der Gesetzgeber die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 4a UStG sowie die hierzu 

ergangenen Regelungen in § 4 Nr. 19 Buchst. a und den §§ 5, 10, 13, 13a, 15, 18e und 22 UStG 

aufgehoben. Bis dahin waren Lieferungen bestimmter Waren an einen anderen Unternehmer steu-

erfrei, sofern die Lieferung in ein als Umsatzsteuerlager bewilligtes Lager erfolgte oder sich der 

Gegenstand bereits dort befand. Mit der Entnahme aus dem Lager entfiel die Steuerbefreiung für 

die der Auslagerung vorausgehende Lieferung.  

Mit Art. 4 des Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 

vom 22.12.2025 (BGBl. I 2025 Nr. 369) wurde in § 27 Abs. 40a UStG jedoch eine Übergangsrege-

lung mit Wirkung zum 01.01.2026 eingeführt. 

Für vor dem 01.01.2026 eingelagerte Gegenstände, die bis einschließlich 30.12.2029 noch nicht 

ausgelagert wurden, gilt mit Ablauf des 30.12.2029 die Auslagerung als erfolgt und die Steuerbe-

freiung für den vorangegangenen Umsatz nach § 4 Nr. 4a UStG entfällt. Erfolgt die Auslagerung 

(Entnahme) bereits vor dem 30.12.2029, entfällt die Umsatzsteuerbefreiung für die vorangehende 

Lieferung – wie bislang – im Zeitpunkt der Entnahme. 

Leistungen, die nach dem 31.12.2025 an bis zu diesem Zeitpunkt eingelagerten Gegenständen 

erbracht werden und die unmittelbar mit Lagerung, Erhaltung, Verbesserung der Aufmachung 

und Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs bzw. Weiterverkaufs zusammenhängen, 

bleiben bis einschließlich 30.12.2029 weiterhin steuerfrei. Darüber hinausgehende Be- oder Verar-

beitungen, insbesondere solche, die die Waren für die Lieferung auf der Einzelhandelsstufe her-

richten, führen dagegen zu einer zwingenden Auslagerung und damit zur Steuerpflicht. 

Unternehmen, welche bislang von der Umsatzsteuerlagerregelung Gebrauch gemacht haben, 

sollten ihre Abläufe, insbesondere im Hinblick auf die Auslagerungsfristen und Nachweispflichten, 

entsprechend überprüfen. 

 

BMF: Ermäßigter Steuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab dem 01.01.2026 die dauerhafte Absenkung des Umsatzsteu-

ersatzes für Speisen von 19 % auf 7 % beschlossen. Mit einem BMF-Schreiben vom 22.12.2025 er-

läutert die Finanzverwaltung die Anwendung der Neuregelung. 

Aufgrund der Gesetzesänderung können allerdings nur Speisen dem ermäßigten Steuersatz von 

7 % unterliegen, wohingegen Getränke weiterhin mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteu-

ern sind. Für sogenannte Kombiangebote aus Speisen und Getränken hat die Finanzverwaltung 

eine Nichtbeanstandungsregelung vorgesehen, wonach der auf die Getränke entfallende Entgel-

tanteil pauschal mit 30 Prozent des Gesamtpreises angesetzt werden darf. Auch im Bereich der 

Beherbergungsleistungen kann sich bei sog. Sammelposten (z.B. „Business-Package“, „Service-

pauschale“), sofern hierin Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen enthalten sind, ein 



T A X  W E E K L Y  

# 1  |  0 9 . 0 1 . 2 0 2 6  

Seite 4 von 9 

 

Aufteilungsbedarf der Entgelte ergeben. Die bisherige pauschale Aufteilungsquote von 20 % wird 

nunmehr auf 15 % angepasst, vgl. Abschn. 12.16 Abs. 12 Satz 2 UStAE. 

Für Leistungen, die in der Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 erbracht wurden, 

wurde eine Vereinfachungsregelung vorgesehen, und es wird demnach nicht beanstandet, wenn 

diese Leistungen mit dem Steuersatz von 19 % versteuert werden. 

Die Grundsätze des BMF-Schreibens sollen auf alle Umsätze ab dem 01.01.2026 Anwendung fin-

den. 

 

BFH: "Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer Mitunternehmerkapitalgesellschaft aus ei-

ner Personengesellschaft gegen Übertragung "eigener" Anteile  

Der BFH hatte im Urteil vom 21.08.2025 (IV R 16/22) zu entscheiden, ob beim Ausscheiden einer 

Mitunternehmerkapitalgesellschaft aus einer Personengesellschaft gegen Übertragung "eigener" 

Anteile die Voraussetzungen einer „unechten" steuerneutralen Realteilung erfüllt waren oder zu 

einem steuerpflichtigen Aufgabegewinn u.a. auf Basis des gemeinen Werts der übertragenen Ak-

tien zum Zeitpunkt des Ausscheidens geführt hat.  

Im Streitfall bestand der Zweck der Klägerin, einer inländischen GmbH & Co. KG, im Erwerb und 

der Verwaltung von Aktien an der B-AG. Kommanditisten der Klägerin waren ausschließlich inlän-

dische Kapitalgesellschaften, u.a. die D-AG und die W-AG. Die Beteiligungen der Kommanditisten 

an der Klägerin wurden jeweils durch Sacheinlagen in Form von Aktien der B-AG begründet. Im 

Juli 2016 wurde die W-AG auf die B-AG verschmolzen, sodass letztere deren Stellung als Kom-

manditistin der Klägerin übernahm. Ende November schied die B-AG aus der Klägerin aus. Als Ab-

findung erhielt sie diejenigen Aktien zurück, die ursprünglich von der W-AG in die Klägerin einge-

bracht worden waren, sowie eine Barabfindung in Höhe des Haftkapitals. Die von der Klägerin im 

Rahmen der Abfindung auf die B-AG zurückübertragenen eigenen Aktien zog diese im Mai 2017 

durch Beschluss der Hauptversammlung ein.  

Für das Streitjahr 2017 erklärte die Klägerin zunächst einen Aufgabegewinn aus dem Ausscheiden 

der B-AG, den sie nach § 6 Abs. 5, Abs. 6 EStG ermittelte. Nach einer Änderung der BFH-Recht-

sprechung begehrte die Klägerin im Einspruchsverfahren, das Ausscheiden der B-AG als unechte 

Realteilung zu Buchwerten zu behandeln und keinen Aufgabegewinn anzusetzen. Das Finanzamt 

folgte dem nicht, änderte die Feststellungsbescheide zu Lasten der Klägerin und setzte einen Auf-

gabegewinn u.a. auf Basis des gemeinen Werts der übertragenen Aktien zum Zeitpunkt des Aus-

scheidens an. Die hiergegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz Erfolg. Nach Auffassung des 

Finanzgerichts habe das Ausscheiden der B-AG aus der Klägerin die Voraussetzungen einer sog. 

unechten Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG erfüllt, so dass die Buchwerte fortzuführen wa-

ren. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt und die Revision des Finanzamts zurück-

gewiesen. Scheide ein Mitunternehmer aus der Mitunternehmerschaft gegen Erhalt einer Abfin-

dung aus dem Gesamthandsvermögen aus, werde dieser Vorgang nach der jüngeren Rechtspre-

chung des BFH als Aufgabe des Mitunternehmeranteils behandelt, auf welchen die Regelungen 

über die Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden seien ("unechte" Realteilung). So-

fern das Ausscheiden die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG – Sicherstellung der stillen 

Reserven – erfülle, müssten zwingend die Buchwerte fortgeführt werden.  

Würden wie im vorliegenden Streitfall im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter in das inlän-

dische Betriebsvermögen einer Mitunternehmerkapitalgesellschaft übertragen, regele § 16 Abs. 3 

Satz 4 EStG abschließend die Frage, ob der hierdurch bedingte Übergang stiller Reserven in das 
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Körperschaftsteuerregime der Sicherstellung deren Besteuerung entgegenstehe. Zwar sei der 

Wortlaut der Regelung des § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG erfüllt, nach welcher u.a. eine Aufdeckung der 

stillen Reserven der im Zuge des Ausscheidens übertragenen Wirtschaftsgüter auf eine Körper-

schaft vorzunehmen ist, da die Aktien unmittelbar auf die B-AG übertragen wurden. Deren An-

wendung stehe jedoch die notwendige teleologische Reduktion der Norm entgegen. Danach 

liege entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, 

Rz. 11) nur dann ein zu sanktionierender Statuswechsel vor, wenn die stillen Reserven erstmals 

einem Körperschaftsteuersubjekt zuzurechnen seien, während demgegenüber der Wechsel stiller 

Reserven von einem Körperschaftsteuersubjekt auf ein anderes Körperschaftsteuersubjekt im 

Wege der Realteilung unschädlich sei. Da an der Klägerin im Zeitpunkt des Ausscheidens der B-

AG ausschließlich (inländische) Körperschaften beteiligt gewesen seien, sei keine Statusänderung 

der stillen Reserven eingetreten, weshalb die Buchwerte fortzuführen waren.  

An dieser Beurteilung habe sich durch die Einfügung der Regelung des § 272 Abs. 1a und Abs. 1b 

HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, nach welcher der Erwerb eigener Anteile 

durch die Kapitalgesellschaft aus handelsrechtlicher Sicht stets zu einer Kürzung des Eigenkapi-

tals führt, unabhängig davon, ob deren Erwerb der Weiterveräußerung oder der Einziehung wie 

im Streitfall dienen soll, nichts geändert. Auch wenn die Stückaktien bei der B-AG infolge der 

Übertragung zu eigenen Aktien geführt hätten, würden diese Aktien ihre materiell-rechtliche Qua-

lität als Wirtschaftsgüter selbst dann nicht verlieren, wenn die Regelungen in § 272 Abs. 1a und 

Abs. 1b HGB aufgrund der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz nach § 5 Abs. 1 

Satz 1 EStG auch ein steuerrechtlich zu beachtendes Aktivierungsverbot (Ansatzverbot) begrün-

den sollten.  

Hinzuweisen ist auf den Umstand, dass diese Rechtsprechung nur für Realteilungen bzw. Übertra-

gungen von Wirtschaftsgütern zur Anwendung kommt, die vor dem 19.10.2024 stattgefunden ha-

ben. Für zeitlich danach erfolgte Realteilungen bzw. Übertragungen von Wirtschaftsgütern gilt 

der im Zuge des Jahressteuergesetzes 2024 eingefügte § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG i.V.m. § 16 Abs. 3 

Satz 5 EStG, in welchem die Subjektbezogenheit der Körperschaftsteuerklauseln geregelt wird. 

Mithin ist eine Buchwertfortführung auch beim Wechsel innerhalb des Körperschaftsteuerregimes 

zwischen zwei verschiedenen Körperschaften nicht mehr möglich. Mit dieser Neuregelung wurde 

die vom BFH vorgenommene teleologische Reduktion des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG (siehe TAX 

WEEKLY # 8/2022) rückgängig gemacht. 

 

BFH: Schenkung durch Werterhöhung von GmbH-Anteilen auch ohne Schenkungswillen  

Die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft betei-

ligte natürliche Person durch die Leistung einer anderen Person an die Gesellschaft erlangt, gilt 

als Schenkung gemäß § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG. Umstritten war, wie die überschießende Wirkung 

der Vorschrift einzugrenzen ist. Hierzu hat der BFH bereits mit Urteilen vom 10.04.2024 (II R 22/21 

und II R 23/21) entschieden, dass § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG als eigenständiger Besteuerungstatbe-

stand weder eine Bereicherungsabsicht noch ein Bewusstsein zur Unentgeltlichkeit voraussetzt, 

wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt (vgl. TAX 

WEEKLY #32/2024). Dies hat der BFH in seinem Urteil vom 23.09.2025 (II R 19/24) noch einmal 

bestätigt bzw. konkretisiert. 

Im Revisionsfall hatte ein Anteilseigner seinen GmbH‑Geschäftsanteil mit Vertrag vom 15.01.2013 

und Wirkung zum 01.11.2017 an die GmbH, an der neben ihm noch sein (zwischenzeitlich verstor-

bener) Vater und sein Bruder beteiligt waren, verkauft. Die Abtretung erfolgte mit notariellem 

Vertrag vom 31.01.2018, den der Verkäufer am 29.05.2018 genehmigte. Das Finanzamt sah hierin 
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eine gemischte Schenkung an den Kläger, ermittelte aus der Differenz zwischen Ertragswert des 

Anteils zum 01.11.2017 und Kaufpreis einen steuerpflichtigen Erwerb und setzte Schenkungsteuer 

fest. Der Kläger wandte insbesondere ein, der Verkäufer habe aufgrund eines nachhaltigen Zer-

würfnisses keinen Schenkungswillen gehabt und der Kaufpreis sei bei Kaufvertragsschluss fremd-

üblich und ausgewogen gewesen. Das Finanzgericht hob den Schenkungsteuerbescheid mit der 

Begründung auf, dass § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ein Bewusstsein der Unentgeltlichkeit voraussetze. 

Nach Ansicht des II. Senats sei ein subjektives Element bei § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG nicht erforder-

lich. Allerdings liege eine Werterhöhung nicht vor, wenn die Parteien unter fremdüblichen Bedin-

gungen nachvollziehbar von ausgeglichenen Leistungen ausgegangen seien und sich dies nur an-

hand später gewonnener besserer Erkenntnis als unzutreffend erweise. Auf diese Weise solle den 

beschränkten Erkenntnismöglichkeiten der Parteien bei der Preisfindung Rechnung getragen wer-

den. Dabei sei im Urteilsfall zu berücksichtigen, dass zwischen Bestimmung des Kaufpreises und 

Leistungsaustausch etliche Jahre lagen. Bei der Vereinbarung des Kaufpreises am 15.01.2013 

wussten die Parteien, dass der Kaufvertrag erst am 01.11.2017 wirksam werden und der Kauf erst 

danach vollzogen werden wird. Daher werde zu prüfen sein, ob die Parteien (bei Vereinbarung 

des Kaufpreises am 15.01.2013) von einer Ausgeglichenheit ihrer Leistungen zum Zeitpunkt der 

Abtretung des GmbH-Anteils ausgehen konnten.  

Da das Finanzamt aufgrund einer abweichenden Beurteilung des Ausführungszeitpunkts der Zu-

wendung keine Feststellung der Werterhöhung zum Besteuerungsstichtag 29.05.2018 getroffen 

hatte, war das FG-Urteil aufzuheben und die Sache zur weiteren Sachaufklärung an das Finanzge-

richt zurückzuverweisen. 
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Alle am 08.01.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 19/24 23.09.2025 
(Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft als 

Schenkung) 

IV R 12/23 25.09.2025 
Behandlung von GmbH-Anteilen des Mitunternehmers als Son-

derbetriebsvermögen II bei der Mitunternehmerschaft 

IV R 16/22 21.08.2025 

("Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer Mitunterneh-

merkapitalgesellschaft aus einer Personengesellschaft gegen 

Übertragung "eigener" Anteile) 

VI R 4/23 20.11.2025 
(Aufwendungen für die Anmietung eines Pkw-Stellplatzes als 

Werbungskosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) 

VI R 23/23 09.09.2025 
Thesaurierungsbegünstigung: Berücksichtigung von gesonder-

ten Feststellungen nach § 34a Abs. 10 Satz 1 EStG 

VIII R 19/23 21.10.2025 

(Rückwirkendes Ereignis - vorzeitige Berücksichtigung im Jahr 

der Rückwirkung - keine rückwirkende Beseitigung einer vGA 

durch Anrechnung auf den Kaufpreis nach Bestellung eines "Vor-

kaufsrechts") 

 

Alle am 08.01.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 6/24 (I R 

37/14) 
16.07.2025 

Körperschaftsteuererhöhung: Frist des Antragswahlrechts 

des § 34 Abs. 16 Satz 2 KStG 2002 i.d.F. des JStG 2008 ist 

wiedereinsetzungsfähig 

IV R 15/22 21.08.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit Urteil des BFH vom 21.08.2025 - 

IV R 16/22: "Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer 

Mitunternehmerkapitalgesellschaft aus einer Personenge-

sellschaft gegen Übertragung "eigener" Anteile 

IX B 120/24 12.11.2025 
Verletzung der Sachaufklärungspflicht: Anforderungen an ei-

nen Antrag auf Beweiserhebung durch Zeugen 

IX R 23/23 07.10.2025 

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei rechtlich unzu-

treffendem Hinweis des Gerichts zur Nutzungspflicht des 

besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs) 

V B 21/24 10.12.2025 
(Revisionszulassung zur Sicherung einer einheitlichen Recht-

sprechung) 

V B 50/25 10.12.2025 

(Neuer Sachvortrag eines Beteiligten in einer mündlichen 

Verhandlung, zu der ein anderer Beteiligter nicht erschienen 

ist) 

VII R 5/23 14.10.2025 
(Maßgeblicher Entscheidungszeitpunkt für eine Verpflich-

tungsklage bei einer Ermessensreduzierung auf Null) 

VII R 39/22 09.09.2025 
(Auslegung eines Einspruchs als Antrag auf Steuerentlas-

tung) 

VIII B 12/25 09.12.2025 
(Kein Begründungserfordernis für Ausschöpfen der 5-Mo-

nats-Frist) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520378/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520373/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520376/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520380/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520374/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520382/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520362/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520362/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520377/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550233/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520386/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520385/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520381/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520384/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520383/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520379/
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Alle bis zum 09.01.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV B 2 - S 

1301/01499/005/004 
07.01.2026 

Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer 

Abkommen im Steuerbereich sowei der Abkommens-

verhandlungen am 1. Januar 2026 

IV B 4 - S 

1302/00014/009/061 
02.01.2026 

BMF-Schreiben vom 2. Januar 2026 betreffend die ge-

genseitige Feststellung mit dem Königreich Bahrain 

über die Steuerbefreiung der Einkünfte von Luft- und 

Schifffahrtsunternehmen auf der Grundlage von § 49 

Absatz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 

III C 3 - S 

7492/00026/008/009 
02.01.2026 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Zusatzab-

kommens zum NATO-Truppenstatut 

III C 3 - S 7155-

a/00020/007/008 
02.01.2026 

Steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 Abs. 

2 UStG; Abschnitt 8.2 UStAE) 

III C 3 - S 

7329/00014/007/181 
02.01.2026 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht Umsatzsteuer-

Umrechnungskurse 2025 

IV C 5 - S 

2341/00026/004/005 
02.01.2026 

Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtüber-

sicht der Kaufkraftzuschläge - Stand: 1. Januar 2026 

IV D 1 - S 

0123/00023/002/014 
01.01.2026 

Örtliche Zuständigkeit für Unternehmer mit Wohnsitz, 

Sitz oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbe-

reiches der Abgabenordnung (AO) nach der Umsatz-

steuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV) 

III C 3 - S 

7157/00010/002/077 
29.12.2025 

Umsatzsteuer; Übergangsvorschrift nach Aufhebung 

von § 4 Nummer 4a Umsatzsteuergesetz (UStG) 

III C 3 - S 

7344/00039/007/036 
29.12.2025 

Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmel-

dungs- und - Vorauszahlungsverfahren für das Kalen-

derjahr 2026 

III C 3 - S 

7344/00040/008/034 
29.12.2025 Muster der Umsatzsteuererklärung 2026 

IV C 5 - S 

2334/00088/007/013 
29.12.2025 

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder 

verbilligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalender-

jahr 2026 

IV B 2 - S 

1301/01508/004/038 
24.12.2025 

BMF-Schreiben vom 24. Dezember 2025 zur Veröffentli-

chung des Urteils des BFH vom 5. Dezember 2023 – I R 

42/20 

IV D 3 - S 

1547/00006/007/021 
23.12.2025 

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sa-

chentnahmen) für das Kalenderjahr 2026 

III C 2 - S 

7220/00023/014/027 
22.12.2025 

(Wieder-)Einführung des ermäßigten Steuersatzes auf 

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen zum 1. 

Januar 2026 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-01-07-stand-DBA-1-januar-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-01-07-stand-DBA-1-januar-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Bahrain/2026-01-02-gegenseitige-feststellung-steuerbefr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Bahrain/2026-01-02-gegenseitige-feststellung-steuerbefr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-01-02-ust-verguenstigungen-nato-truppenstatut.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-01-02-ust-verguenstigungen-nato-truppenstatut.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-01-02-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-01-02-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-01-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-01-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2026-01-02-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2026-01-02-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2026-01-01-UStZustV-Ungarn.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2026-01-01-UStZustV-Ungarn.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-29-uebergangsvorschrift-4-4a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-29-uebergangsvorschrift-4-4a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-12-29-vordruckmuster-USt-voranmeldung-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-12-29-vordruckmuster-USt-voranmeldung-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-12-29-muster-USt-erklaerung-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-12-29-muster-USt-erklaerung-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-12-29-lohnsteuerliche-behandlung-mahlzeiten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-12-29-lohnsteuerliche-behandlung-mahlzeiten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-12-24-urteil-bfh-vermeidung-doppelbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-12-24-urteil-bfh-vermeidung-doppelbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2025-12-23-pauschbetraege-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2025-12-23-pauschbetraege-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-22-verpflegungsdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-22-verpflegungsdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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24. Dezember 2025 


Betreff: Veröffentlichung des Urteils des BFH vom 5. Dezember 2023 – I R 42/20; 


Auslegung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 


GZ: IV B 2 - S 1301/01508/004/038 


DOK: COO.7005.100.4.11159418  


Seite 1 von 2 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt bei der Auslegung von 


Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) Folgendes: 


1. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des BFH, dass DBA als völkerrechtliche Verträge 


nach Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 


23. Mai 1969 (WÜRV), BGBl. II 1985 S. 926, nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der 


gewöhnlichen, ihren Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung im 


Lichte ihrer Ziele und Zwecke auszulegen sind (vgl. BFH, Urteil vom 5. Dezember 2023, BStBl II 


2026 S. …). Dabei stellt der Wortlaut einer Bestimmung eines DBA die Grenze der Auslegung dar. 


2. Ist der Wortlaut einer auszulegenden Bestimmung eines DBA zwischen OECD-


Mitgliedsstaaten mit einer Bestimmung des OECD-Musterabkommens (OECD-MA) identisch 


oder zumindest vergleichbar, ist der OECD-Musterkommentar (OECD-MK) zu dieser 


Bestimmung – unter Berücksichtigung der enthaltenen Bemerkungen („observations“) der 


OECD-Mitgliedsstaaten – in seiner bei der Umsetzung des DBA in deutsches Recht durch das 


nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz erforderliche Zustimmungsgesetz geltenden Fassung 


als ein widerlegliches Indiz für die Staatenpraxis der OECD-Mitgliedsstaaten bei der Auslegung 


der dem OECD-MA entsprechenden Vorschriften ihrer DBA anzusehen. 


3. Der OECD-MK beinhaltet in seiner jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltenden Fassung das 


Verständnis der OECD-Mitgliedsstaaten zur Auslegung der Bestimmungen des OECD-MA. Er 


stellt keine gesetzliche Norm dar, verfolgt aber das Ziel, Auslegungskonflikte zu vermeiden und 


Entscheidungsharmonie zu fördern. Innerhalb der Grenze des Wortlauts der auszulegenden 


Abkommensbestimmung ist daher auch die jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltende 


Fassung des OECD-MK für die Auslegung heranzuziehen, soweit es sich gegenüber früheren 


Fassungen des OECD-MK insbesondere um Klarstellungen und Präzisierungen handelt.  







 


Seite 2 von 2 


 


4. Ist der Wortlaut einer auszulegenden Bestimmung eines DBA zwischen OECD-


Mitgliedsstaaten mit einer Bestimmung des OECD-MA nicht identisch oder nicht zumindest 


vergleichbar, scheidet eine Auslegung unter Heranziehung des OECD-MK aus (vgl. BFH,  


Urteil vom 5. Dezember 2023, BStBl II 2026 S. ...). 


5. Soweit sich aus anderen Verwaltungsanweisungen (dazu zählt auch die Veröffentlichung von 


Entscheidungen des BFH im Bundessteuerblatt Teil II) ein anderes Abkommensverständnis 


ergibt, geht dieses demjenigen des OECD-MK vor. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es ersetzt das Schreiben 


vom 19. April 2023 - IV B 2 - S 1301/22/10002 :004 (2022/1218103). 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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7. Januar 2026 


Betreff: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich 
sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2026 
Anlagen: 1 
GZ: IV B 2 - S 1301/01499/005/004 
DOK: COO.7005.100.3.13570463  
Seite 1 von 3 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommens-
verhandlungen. 


Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem 
Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind Steuerfestsetzungen 
vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft 
treten wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der 
Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Inhalt eines 
unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des 
einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden. 


Durch das am 7. Juni 2017 unterzeichnete Mehrseitige Übereinkommen vom 24. November 2016 
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) soll eine Modifikation der von ihm 
erfassten Steuerabkommen entsprechend den von den jeweiligen Vertragsstaaten bei ihrer 
Ratifikation des BEPS-MLI getroffenen Auswahlentscheidungen erfolgen. 


Das BEPS-MLI wurde nach Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften 
(BGBl. 2020 II Nr. 20) im Dezember 2020 ratifiziert und trat für die Bundesrepublik Deutschland 
am 1. April 2021 in Kraft (BGBl. 2021 II Nr. 13). Aufgrund der von der deutschen Seite getroffenen 
Auswahlentscheidung zu Artikel 35 Absatz 7 BEPS-MLI wird die Modifikation eines vom BEPS-
MLI erfassten Steuerabkommens aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit jedoch erst 
nach Abschluss eines nachfolgenden Anwendungsgesetzgebungsverfahrens und entsprechender 
Notifizierung gegenüber der OECD als Verwahrerin des BEPS-MLI wirksam. Das Gesetz zur 
Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016 und zu weiteren 
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Maßnahmen (BGBl. 2024 I Nr. 205) hat diese Notifikation vorbereitet. Der Anwendungszeitraum 
der vom BEPS-MLI betroffenen DBA kann Abschnitt I. Nr. 2 der beigefügten Tabelle entnommen 
werden.  


Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) ist 
auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom 26. März 1987 wurden 
geschlossen mit der: 


- Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl. 1992 II S. 1196), 


- Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien BGBl. 1997 II 
S. 961), 


- Republik Kosovo (BGBl. 2011 II S. 748), und mit 


- Montenegro (BGBl. 2011 II S. 745). 


Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom 24. November 1981 wurden 
geschlossen mit der: 


- Republik Moldau (BGBl. 1996 II S. 768). 


Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik vom 19. Dezember 1980 wurden mit der Slowakischen Republik und mit der 
Tschechischen Republik getroffen (BGBl. 1993 II S. 762). 


Hongkong wurde mit Wirkung ab 1. Juli 1997 ein besonderer Teil der VR China (Hongkong 
Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit 
ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom 
28. März 2014 in Hongkong nicht anwendbar. Vorgenannte Ausführungen zu Hongkong (außer 
Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau nach dessen Übergabe 
am 20. Dezember 1999 an die VR China (Macau Special Administrative Region). 


Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein Steuerabkommen nur 
von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Das Gesetz vom 2. Oktober 2012 zum 
diesbezüglichen Abkommen vom 19. und 28. Dezember 2011 zwischen dem Deutschen Institut 
in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung hinsichtlich der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen ist veröffentlicht (BGBl. 2012 I S. 2079; BStBl 2013 I S. 20). Das 
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Abkommen ist nach seinem Inkrafttreten (BGBl. 2012 I S. 2461; BStBl 2013 I S. 33) seit 
1. Januar 2013 anzuwenden. 


Die Russische Föderation hat mit Verbalnote vom 8. August 2023 ohne konkrete Angabe einer 
Rechtsgrundlage mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres die „Aussetzung“ von Artikel 5 
bis 22 und 24 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen 
Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996 (BGBl. 1996 II S. 2711) in der Fassung des 
Änderungsprotokolls vom 15. Oktober 2007 (BGBl. 2008 II S. 1399) sowie der Nummern 2 bis 7 
des Protokolls zu diesem Abkommen mitgeteilt. Dies betrifft sämtliche im DBA und ergänzend 
im Protokoll zum DBA erfasste Einkunftsarten sowie die Suspendierung des Diskriminierungs-
verbots nach Artikel 24 DBA in Verbindung mit dem Protokoll zum DBA. Diese einseitige 
Suspendierung führt völkerrechtlich nicht zu einer Aufhebung des Abkommens, so dass dieses 
weiterhin besteht. Jedoch werden seit dem 1. Januar 2024 deutsche Besteuerungsrechte durch das 
DBA mit der Russischen Föderation aufgrund des § 1 Absatz 3 Satz 2 Steueroasen-Abwehrgesetz 
(BGBl. 2021 I S. 2056) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des § 3 des 
Steueroasen-Abwehrgesetzes vom 20. Dezember 2021 (BGBl. 2021 I S. 5236) in der Fassung der 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung (BGBl. 2023 I Nr. 375) 
nicht mehr berührt (zuletzt aktualisiert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der 
Steueroasen-Abwehrverordnung vom 20. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 444). 


Auf das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Trinidad und Tobago zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und zur 
Förderung des internationalen Handels und der internationalen Investitionstätigkeit  
vom 4. April 1973 (BGBl. 1975 II S. 679; BStBl 1975 I S. 698) findet seit dem 1. Januar 2022 das 
Steueroasen-Abwehrgesetz in Verbindung mit der Steueroasen-Abwehrverordnung Anwendung 
(zuletzt aktualisiert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Steueroasen-
Abwehrverordnung vom 20. Dezember 2024, BGBl. 2024 I Nr. 444). Nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des 
Steueroasen-Abwehrgesetzes werden deutsche Besteuerungsrechte durch das DBA nicht berührt. 


Das Abkommen vom 30. September 2005 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Belarus zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 2006 II S. 1042; BStBl 2007 I S. 276) ist mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 vollständig ausgesetzt (BGBl. 2025 II Nr. 6). Dies wurde der Republik Belarus am 
30. Dezember 2024 notifiziert. Die Republik Belarus hatte einzelne Vorschriften des DBA bereits 
zum 1. Juni 2024 ausgesetzt. Einer Aufforderung der Bundesregierung, diese Teilaussetzung des 
Abkommens rückgängig zu machen, ist die Republik Belarus nicht nachgekommen. Hierin sieht 
die Bundesregierung einen wesentlichen Bruch des Abkommens im Sinne der Wiener 
Vertragsrechtskonvention. 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







 


 Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich 
1. Januar 2026 


I. Geltende Abkommen 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 


 Ägypten 08.12.1987 1990 278 1990 278 1991 1042 1992 7 01.01.1992 
 Albanien 06.04.2010 2011 1186 2012 292 2012 145 2012 305 01.01.2012 
 Algerien 12.11.2007 2008 1188 2009 382 2009 136 2009 396 01.01.2009 
 Argentinien 13.07.1978/ 1979 585 1979 326 1979 1332 1980 51 01.01.1976 
  16.09.1996 1998 18 1998 187 2001 694 2001 540 01.01.1996 
 Armenien 24.11.1981  


(DBA mit UdSSR galt fort,  
BGBl. 1993 II S. 169) 29.06.2016 


1983 2 
 
2017 1077 


1983 90 
 
2018 222 


1983 427 
 
2017 1560 


1983 352 
 
2018 238 


01.01.1980 
 


01.01.2018 
 Aserbaidschan 25.08.2004 2005 1146 2006 291 2006 120 2006 304 01.01.2006 
 Australien 24.11.1972


 12.11.2015  
1974 337 
2016 1114 


1974 423 
2017 121 


1975 216 
2017 48 


1975 386 
2017 139 


01.01.1971 
01.01.2017 


 Bangladesch 29.05.1990 1991 1410 1992 34 1993 847 1993 466 01.01.1990 
 Belarus 30.09.2005 2006 1042 2007 276 2007 287 2007 290 01.01.2007 


ab 01.01.2025 
ausgesetzt 


 Belgien 11.04.1967/ 
 05.11.2002 


1969 17 
2003 1615 


1969 38 
2005 346 


1969 1465 
2003 1744 


1969 468 
2005 348 


01.01.1966 
01.01.2004 


 Bolivien 30.09.1992 1994 1086 1994 575 1995 907 1995 758 01.01.1991 
 Bosnien und Herzegowina 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,  
BGBl. 1992 II S. 1 196) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Bulgarien 25.01.2010/  
 21.07.2022 


2010 1286 
2023 213 


2011 543 
2024 895 


2011 584 
2024 139 


2011 558 
2024 898 


01.01.2011 
01.01.2024 


 China 10.06.1985 
(ohne Hongkong und Macau) 28.03.2014 


1986 446 
2015 1647 


1986 329 
2016 1 130 


1986 731 
2016 1005 


1986 339 
2016 1144 


01.01.1985 
01.01.2017 


 Costa Rica 13.02.2014 2014 917 2016 1 169 2016 1159  2016 1182 01.01.2017 
 Côte d'Ivoire 03.07.1979 1982 153 1982 357 1982 637 1982 628 01.01.1982 
 Dänemark 22.11.1995/ 1996 2565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
  01.10.2020 2021 483 2022 207 2022 103 2022 214 01.01.2022 
 Ecuador 07.12.1982 1984 466 1984 339 1986 781 1986 358 01.01.1987 
 Estland 29.11.1996/ 1998 547 1998 543 1999 84 1999 269 01.01.1994 
  15.12.2020 2021 562 2024 1075 2021 923 2024 1078 01.01.2022 
 Finnland 05.07.1979


 19.02.2016/ 
1981 1164 
2017 466 


1982 201 
2017 1 527 


1982 577 
2017 1369 


1982 587 
2017 1539 


01.01.1981 
01.01.2018 


  18.11.2019 2020 754 2021 344 2021 228 2021 346 01.01.2022 
 Frankreich** 21.07.1959/ 


 09.06.1969/ 
 28.09.1989/ 
 20.12.2001/ 
 31.03.2015 


1961 397 
1970 717 
1990 770 
2002 2370 
2015 1332 


1961 342 
1970 900 
1990 413 
2002 891 
2016 515 


1961 1659 
1970 1189 
1991 387 
2003 542 
2016 227  


1961 712 
1970 1072 
1991 93 
2003 383 
2016 526 


01.01.1957 
01.01.1968 
01.01.1990 
01.01.2002 
01.01.2016 


 Georgien 01.06.2006/
 11.03.2014 


2007 1034 
2014 940 


2008 482 
2015 177, 178 


2008 521 
2015 62 


2008 494 
2015 181 


01.01.2008 
01.01.2015 


 Ghana 12.08.2004 2006 1018 2008 467 2008 51 2008 481 01.01.2008 
       
 Griechenland** 18.04.1966 1967 852 1967 50 1968 30 1968 296 01.01.1964 
 Indien 19.06.1995 1996 706 1996 599 1997 751 1997 363 01.01.1997 
 Indonesien 30.10.1990 1991 1086 1991  001 1991 1401 1992 186 01.01.1992 
 Iran, Islamische Republik 20.12.1968 1969 2133 1970 768 1969 2288 


1970 282 
1970 777 01.01.1970 


 Irland 30.03.2011/ 
 03.12.2014/ 
 19.01.2021 
(Bekanntmachung der Neufassung  31.03.2025) 


2011 1042 
2015 1322 
2021 947 
2025 107 


2013 471 
2016 196 
2022 219 


2013 332 
2016 135 
2022 103 


2013 487 
2016 199 
2022 222 


01.01.2013 
01.01.2016 
01.01.2022 


 Island 18.03.1971 1973 357 1973 504 1973 1567 1973 730 01.01.1968 
 Israel 21.08.2014 2015 1301 2016 1 116 2016 1060 2016 1129 01.01.2017 
 Italien 18.10.1989 1990 742 1990 396 1993 59 1993 172 01.01.1993 
 Jamaika 08.10.1974 1976 1194 1976 407 1976 1703 1976 632 01.01.1973 
 Japan** 22.04.1966/ 


 17.04.1979/ 
 17.02.1983 


17.12.2015 


1967 871 
1980 1182 
1984 194 
2016 956 


1967 58 
1980 649 
1984 216 
2016 1306 


1967 2028 
1980 1426 
1984 567 
2016 1230 


1967 336 
1980 772 
1984 388 
2016 1323 


01.01.1967 
01.01.1977 
01.01.1981 
01.01.2017 


 Jersey 04.07.2008 
 07.05.2015 


2009 589 
2015 1326 


2010 174 
2016 272 


2010 38 
2016 227 


2010 178 
2016 276 


01.01.2010 
29.08.2014 


 Kanada 19.04.2001 2002 671 2002 505 2002 962 2002 521 01.01.2001 
 Kasachstan 26.11.1997 1998 1592 1998 1029 1999 86 1999 269 01.01.1996 
 Kenia 17.05.1977 1979 606 1979 337 1980 1357 1980 752 01.01.1980 
 Kirgisistan 01.12.2005 2006 1066 2007 233 2007 214 2007 246 01.01.2007 
 Korea, Republik 10.03.2000 2002 1630 2003 24 2002 2855 2003 36 01.01.2003 
 Kosovo 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 748) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Kroatien** 06.02.2006 2006 1112 2007 247 2007 213 2007 260 01.01.2007 
 Kuwait 04.12.1987/ 


 18.05.1999 
1989 354 
2000 390 


1989 150 
2000 439 


1989 637 
2000 1156 


1989 268 
2000 1383 


01.01.84 – 31.12.97 
01.01.1998 


 Lettland 21.02.1997/ 
 29.09.2022 


1998 330 
2023 211 


1998 531 
2024 1330 


1998 2630 
2024 402 


1998 1219 
2024 1333 


01.01.1996 
01.01.2025 


 Liberia 25.11.1970 1973 1285 1973 615 1975 916 1975 943 01.01.1970 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet; *Ab 2023; ** Siehe I.2 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  







 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 (noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 


 
 Liechtenstein 17.11.2011/ 


 27.10.2020 
2012 1462 
2021 566 


2013 488 
2022 183 


2013 332 
2021 1294 


2013 507 
2022 185 


01.01.2013 
01.01.2022 


 Litauen 22.07.1997/ 
 30.09.2022 


1998 1571 
2023 212 


1998 1016 
2024 714 


1998 2962 
2024 179 


1999 121 
2024 717 


01.01.1995 
01.01.2024 


 Luxemburg 23.04.2012/  
 06.07.2023 


2012 1403 
2023 334 


2015 7 
2024 899 


2014 728 
2024 147 


2015 21 
2024 906 


01.01.2014 
01.01.2024 


 Malaysia 23.02.2010  2010 1310 2011 327 2011 464 2011 341 01.01.2011 
 Malta** 08.03.2001/ 


 17.06.2010 
2001 1297 
2011 275 


2002 76 
2011 742 


2002 320 
2011 640 


2002 240 
2011 745 


01.01.2002 
01.01.2002 


 Marokko 07.06.1972 1974 21 1974 59 1974 1325 1974 1009 01.01.1974 
 Mauritius 07.10.2011/ 


 29.10.2021  
2012 1050 
2022 530 


2013 388 
2023 328 


2013 331 
2023 50 


2013 402 
2023 331 


01.01.2013 
01.01.2023 


 Mexiko  09.07.2008/ 
 08.10.2021  


2009 746 
2022 534 


2014 1223 
2023 1599 


2010 62 
2023 250 


2014 1238 
2023 1602 


01.01.2010 
01.01.2024 


 Moldau, Republik 24.11.1981 
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1996 II S. 768) 


1983 2 1983 90 1983 427 1983 352 01.01.1980 


 Mongolei 22.08.1994 1995 818 1995 607 1996 1220 1996 1135 01.01.1997 
 Montenegro 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 745) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Namibia 02.12.1993 1994 1262 1994 673 1995 770 1995 678 01.01.1993 
 Neuseeland 20.10.1978 1980 1222 1980 654 1980 1485 1980 787 01.01.1978 
 Niederlande 12.04.2012/ 


 11.01.2016/ 
 24.03.2021/ 
 14.04.2025 


2012 1414 
2016 866 
2021 735 
2025 270 


2016 47 
2017 69 
2022 1279 


2015 1674 
2016 1352 
2022 467 
2025 307 


2016 75 
2017 72 
2022 1283 


01.01.2016 
01.01.2017 
01.01.2023 
01.01.2026 


 Nordmazedonien 13.07.2006/ 
 14.11.2016 


2010 1153 
2017 814 


2011 313 
2018 710 


2011 462 
2018 230 


2011 327 
2018 713 


01.01.2011 
01.01.2019 


 Norwegen 04.10.1991/ 
 24.06.2013 


1993 970 
2014 906 


1993 655 
2015 245 


1993 1895 
2015 346 


1993 926 
2015 252 


01.01.1991 
01.01.2015 


 Österreich 24.08.2000/ 
 29.12.2010/ 
 21.08.2023 
(Bekanntmachung der Neufassung  05.11.2024) 


2002 734 
2011 1209 
2023 335 
2024 483 


2002 584 
2012 366 
2024 1121 


2002 2435 
2012 146 
2024 236 


2002 958 
2012 369 
2024 1125 


01.01.2003 
01.01.2011 
01.01.2024 


 Pakistan 14.07.1994 1995 836 1995 617 1996 467 1996 445 01.01.1995 
 Philippinen 09.09.2013 2014 822 2016 252 2016 262 2016 266 01.01.2016 
 Polen 14.05.2003 2004 1304 2005 349 2005 55 2005 363 01.01.2005 
 Portugal 15.07.1980 1982 129 1982 347 1982 861 1982 763 01.01.1983 
 Rumänien 04.07.2001 2003 1594 2004 273 2004 102 2004 286 01.01.2004 
 Russische Föderation 29.05.1996/ 


 15.10.2007 
1996 2710 
2008 1398 


1996 1 490 
2009 831 


1997 752 
2009 820 


1997 363 
2009 834 


01.01.1997 
01.01.2010 


 Sambia 30.05.1973 1975 661 1975 688 1975 2204 1976 7 01.01.1971 
 Schweden  14.07.1992/ 


 18.01.2023 
1994 686 
2023 307 


1994 422 
2024 287 


1995 29 
2024 66 


1995 88 
2024 294 


01.01.1995 
01.01.2024 


 Schweiz 11.08.1971/ 
 30.11.1978/ 
 17.10.1989/ 
 21.12.1992/ 
 12.03.2002/ 
 27.10.2010/ 
 21.08.2023 


1972 1021 
1980 751 
1990 766 
1993 1886 
2003 67 
2011 1090 
2025 275 


1972 518 
1980 398 
1990 409 
1993 927 
2003 165 
2012 512 


1973 74 
1980 1281 
1990 1698 
1994 21 
2003 436 
2012 279 
2025 309 


1973 61 
1980 678 
1991 93 
1994 110 
2003 329 
2012 516 


01.01.1972 
01.01.1977 
01.01.1990 
01.01.1994 


01.01.02/01.01.04 
01.01.11/01.01.12 


01.01.2026 
 Serbien 26.03.1987 


(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik 
Jugoslawien); (DBA mit SFR Jugoslawien 
gilt fort, BGBl. 1997 II S. 961) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Simbabwe 22.04.1988 1989 713 1989 310 1990 244 1990 178 01.01.1987 
 Singapur 28.06.2004/ 2006 930 2007 157 2007 24 2007 171 01.01.2007 
  09.12.2019 2020 1178 2022 24 2021 437 2022 30 01.01.2022  
 Slowakei** 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Slowenien 03.05.2006/ 
 17.05.2011 


2006 1091 
2012 154 


2007 171 
2013 369 


2007 213 
2013 330 


2007 183 
2013 372 


01.01.2007 
30.07.2012 


 Spanien** 03.02.2011  2012 18 2013 349 2013 329 2013 363 01.01.2013 
 Sri Lanka 13.09.1979 1981 630 1981 610 1982 185 1982 373 01.01.1983 
 Südafrika 25.01.1973 1974 1185 1974 850 1975 440 1975 640 01.01.1965 
 Syrien  17.02.2010 2010 1359 2011 345 2011 463 2011 358 01.01.2011 
 Tadschikistan 27.03.2003 2004 1034 2005 15 2004 1565 2005 27 01.01.2005 
 Thailand 10.07.1967 1968 589 1968 1046 1968 1104 1969 18 01.01.1967 
 Trinidad und Tobago 04.04.1973 1975 679 1975 697 1977 263 1977 192 01.01.1972 
 Tschechien** 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Tunesien 23.12.1975  1976 1653 1976 498 1976 1927 1977 4 01.01.1976 
  08.02.2018 2018 710 2020 263 2020 154 2020 279 01.01.2020 
 Türkei 16.04.1985 


 19.09.2011 
1989 866 
2012 526 


1989 471 
2013 373 


1989 1066 
2013 329 


1989 482 
2013 387 


01.01.1990 
01.01.2011 


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
* Ab 2023; ** Siehe I.2 


 
Fortsetzung siehe nächste Seite 


 
 
 







 


 
 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 (noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 
  
 Turkmenistan 24.11.1981 


(DBA mit UdSSR galt fort, Bericht der Botschaft 
Aschgabat vom 11. August 1999 – Nr. 377/99) 
 25.08.2016 


1983 2 
 
 
2017 573 


1983 90 
 
 
2018 206  


1983 427 
 
 
2017 1559 


1983 352 
 
 
2018 221 


01.01.1980 
 
 


01.01.2018 
 Ukraine 03.07,1995 1996 498 1996 675 1996 2609 1996 1421 01.01.1997 
 Ungarn** 28.02.2011  2011 919 2012 155 2012 47 2012 168 01.01.2012 
 Uruguay 09.03.2010  2011 954 2012 350 2012 131 2012 365 01.01.2012 
 Usbekistan 07.09.1999/ 


14.10.2014 
2001 978 
2015 1198 


2001 765 
2016 267 


2002 269 
2016 263 


2002 239 
2016 271 


01.01.2002 
01.01.2016 


 Venezuela 08.02.1995 1996 727 1996 611 1997 1809 1997 938 01.01.1997 
 Vereinigte Arabische 01.07.2010  


Emirate 
2011 538 2011 942 2011 873 2011 955 01.01.2009 


bis 31.12.2021 
 Vereinigtes Königreich 30.03.2010/ 


 17.03.2014/ 
2010 1333 
2015 1297 


2011 469 
2016 192 


2011 536 
2016 136 


2011 485 
2016 195 


01.01.2011 
01.01.2016 


  12.01.2021 2021 666 2022 215 2022 124 2022 218 01.01.2022 
 Vereinigte Staaten 29.08.1989  


 01.06.2006 
(Bekanntmachung der Neufassung  04.06.2008) 


1991 354 
2006 1184 
2008 611/851 


1991 94 
2008 766 
2008 783 


1992 235 
2008 117 


1992 262 
2008 782 


01.01.1990 
01.01.07/01.01.08 


 Vietnam 16.11.1995 1996 2622 1996 1422 1997 752 1997 364 01.01.1997 
 Zypern 18.02.2011/ 


 19.02.2021 
2011 1068 
2021 731 


2012 222 
2022 143 


2012 117 
2022 4 


2012 235 
2022 146 


01.01.2012 
01.01.2022 


       
       
       
 Abkommen1 Fundstelle  Anwendung 


grundsätzlich 
Anwendung Teil VI 


des BEPS- 
  BGBl. I BGBl. II  ab MLI2 grundsätzlich  
 mit  Jg. Nr. Jg. Nr.   ab 
 2. Abkommen, auf die das Gesetz zum BEPS-MLI2 anzuwenden ist (BEPS-MLI-Anwendungsgesetz) 
 Frankreich 2024 205 2025 5  01.01.2025  
 Griechenland 2024 205 2025 5  01.01.2025 01.11.2024 
 Japan 2024 205 2025 179  01.01.2026  
 Kroatien 2024 205 2025 5  01.01.2025  
 Malta 2024 205 2025 5  01.01.2025 01.11.2024 
 Slowakei 2024 205 2025 5  01.01.2025  
 Spanien 2024 205 2025 5  01.01.2025 01.11.2024 
 Tschechien 2024 205 2025 179  01.01.2026  
 Ungarn 2024 205 2025 5  01.01.2025 01.11.2024 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        


Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
* Ab 2023; ** Siehe I.2 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  


                                                
1 Abkommen im Sinne von § 1 Absatz 2 BEPS-MLI-Anwendungsgesetz.  
2 Mehrseitiges Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BGBl. 2020 II Nr. 20; Inkrafttreten: BGBl. 2021 II Nr. 13). 







 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 3. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 
 Dänemark3 22.11.1995 1996 2 565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Frankreich 12.10.2006 2007 1 402 2009 1 258 2009 596 2009 1 266 03.04.2009 
 Griechenland 18.11.1910/ 


 01.12.1910 
1912 1734  1953 525 1953 377 01.01.1953 


 Schweden5 14.07.19925 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
bis 31.12.2023 


 Schweiz 30.11.1978 1980 594 1980 243 1980 1 341 1980 786 28.09.1980 
 Vereinigte Staaten 03.12.1980/ 1982 847 1982 765 1986 860 1986 478 01.01.1979 
  14.12.1998 


(Bekanntmachung der Neufassung 21.12.2000) 
2000 1 170 
2001 65 


2001 110 
2001 114 


2001 62 2001 114 15.12.2000 


  
 4. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen6  
 Brasilien (S)  


(Protokoll) 17.08.1950 
 
1951 11 


  
1952 604 


  
10.05.1952 


 Chile (S) 
(Handelsvertrag) 02.02.1951 


 
1952 325 


  
1953 128 


  
08.01.1952 


 Hongkong (L) 08.05.1997 1998 2064 1998 1 156 1999 26 2000 1554 01.01.1998 
 Hongkong (S) 13.01.2003 2004 34 2005 610 2005 332 2005 613 01.01.1998 
 Insel Man (S) 02.03.2009 2010 968 2011 510 2011 534 2011 511 01.01.2010 
 Jemen (L) 02.03.2005 2006 538 2006 229 2007 214 2007 231 01.01.1982 
 Kamerun (L) 24.08.2017 2018 466 2021 219 2021 85 2021 221 01.01.2021 
 Kolumbien (S, L) 10.09.1965 1967 762 1967 24 1971 855 1971 340 01.01.1962 
 Panama (S,L) 21.11.2016 2017 1072 2018 8 2017 1511 2018 12 01.01.2017 
 Paraguay (L) 27.01.1983 1984 644 1984 456 1985 623 1985 222 01.01.1979 
 Saudi-Arabien (L) 08.11.2007 2008 782 2009 866 2009 1027 2009 869 01.01.1967 
 Venezuela (S, L) 23.11.1987 1989 373 1989 161 1989 1065 1990 2 01.01.1990 
  
 5. Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des Informationsaustauschs 
 Andorra 25.11.2010 2011 1223 2017 81 2012 146 2017 88 01.01.2013 
 Anguilla 19.03.2010 2010 1381 2012 100 2011 948 2012 107 01.01.2012 
 Antigua und Barbuda 19.10.2010 2011 1212 2017 388 2012 737 2017 395 01.01.2013 
 Bahamas 09.04.2010 2011 642 2012 267 2012 63 2012 274 01.01.2012 
 Bermuda 03.07.2009 2012 1306 2013 692  2013 330 2013 702 01.01.2013 
 Britische Jungferninseln 05.10.2010 2011 895 2012 283 2012 53 2012 291 01.01.2012 
 Cookinseln 03.04.2012 2013 665 2017 289 2014 102 2017 296 01.01.2014 
 Dänemark3 22.11.1995 1996 2565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Gibraltar 13.08.2009 2010 984 2011 521 2011 535 2011 527 01.01.2011 
 Grenada 03.02.2011 2013 654   2017 405 2013 1649 2017 412 01.01.2014 
 Guernsey 26.03.2009 2010 973 2011 514 2011 535 2011 520  01.01.2011 
 Insel Man 02.03.2009 2010 957 2011 504 2011 534 2011 509 01.01.2011 
 Italien 09.06.1938 1939 1244 1939 3774 1956 2154 1957 142 23.01.1939 
 Jersey 04.07.2008 2009 578 2010 166 2010 38 2010 177 01.01.2010 
 Kaimaninseln 27.05.2010 2011 664 2011 841  2011 823 2011 848 01.01.2012 
 Liechtenstein 02.09.2009 2010 950 2011 286 2011 326 2011 292 01.01.2010 
 Monaco 27.07.2010 2011 653 2017 73 2012 92 2017 80 01.01.2012 
 Montserrat 28.10.2011 2012 1321 2017 396 2014 517 2017 404 01.01.2015 
 Niederlande 21.05.1999 2001 2 2001 66 2001 691 2001 539 23.06.2001 
 Österreich 04.10.1954 1955 833 1955 434 1955 926 1955 743 26.11.1955 
 San Marino 21.06.2010 2011 908 2013 684 2012 147 2013 691 01.01.2012 
 Schweden3 14.07.1992 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
 St.Kitts und Nevis 19.10.2010 2015 1286 2017 297 2016 1242 2017 304 01.01.2017 
 St. Lucia 07.06.2010 2011 264 2013 760 2013 559 2013 767 01.01.2014 
 St. Vincent und Grenadinen 29.03.2010 2011 253 2011 777 2011 696 2011 784 01.01.2012 
 Turks und Caicos Inseln 04.06.2010 2011 882 2012 275 2012 116 2012 282 01.01.2012 
 Vereinigte Staaten 31.05.2013 2013 1362 2014 242 2014 111 2014 264 11.12.2013 


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  


                                                
3 Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten. 
4 Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl. 
5 Aufhebung der Bestimmungen zu Nachlässen, Erbschaften und Schenkungen mit Änderungsprotokoll vom 18.01.2023 ab 01.01.2024. 
6 Siehe auch Bekanntmachungen über die Steuerbefreiungen nach § 49 Abs. 4 EStG (und § 2 Abs. 3 VStG): 
 Äthiopien L (BStBl 1962 I S. 536),   Libanon S, L (BStBl 1959 I S. 198), 
 Afghanistan L (BStBl 1964 I S. 411),   Malediven L (BStBl 2015 I S. 675), 
 Brasilien S, L (BStBl 2006 I S. 216),   Oman S, L (BStBl I 2018, 1036), 
 Chile L (BStBl 1977 I S. 350),   Papua-Neuguinea L (BStBl 1989 I S. 115) 
 Fidschi S (BStBl 2015 I S. 1087),   Seychellen L (BStBl 1998 I S. 582), 
 Irak S, L (BStBl 1972 I S. 490),   Sudan L (BStBl 1983 I S. 370) und 
 Jordanien L (BStBl 1976 I S. 278),   Vereinigte Arabische Emirate S, L (BStBl 2022 S. 640) 
 Katar L (BStBl 2006 I S. 3),    Zaire S, L (BStBl 1990 I S. 178). 
  







 


II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen 
  Art des  Geltung für  
 Abkommen mit Abkommens7


  Sachstand8  Veranlagungs- 
steuern9  


ab 


Abzug- 
steuern10  


ab 


Bemerkungen 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 Ägypten R-A P: 09.11.2012 KR KR  
 Albanien R-P P: 23.04.2024 KR KR  
 Andorra A V    
 Angola A V    
 Argentinien R-P P: 25.10.2019 KR KR  
 Äthiopien A V    
 Bangladesch R-A V    
 Belgien R-A P: 24.07.2025 KR KR  
 Benin A V    
 Botsuana A V    
 Brasilien A V    
 Chile A V    
 China R-P V    
 Costa Rica R-P V    
 Ecuador R-A P: 19.10.2012 KR KR  
 Frankreich R-P V    
 Griechenland R-A V     
 Hongkong A V    
 Indien R-P V    
 Iran R-A P: 12.12.2018 KR KR  
 Island R-A V     
 Israel R-P P: 24.05.2019 KR KR  
 Italien R-P V    
 Jersey R-P V    
 Jordanien A V    
 Kanada R-P V    
 Katar A V    
 Kirgisistan R-P P: 15.11.2023 KR KR  
 Kolumbien A V    
 Korea, Republik R-P P: 18.04.2018 KR KR  
 Kosovo R-A P: 26.04.2024 KR KR  
 Kroatien R-P P: 11.06.2013 KR KR  
 Kuwait R-P P: 08.05.2025 KR KR  
 Libanon A V    
 Liberia R-A V    
 Malaysia R-P V    
 Moldau, Republik R-A P: 27.11.2024 KR KR  
 Montenegro R-A P: 10.02.2025 KR KR  
 Namibia R-P V    
 Neuseeland R-P  P: 31.03.2025 KR KR  
 Nigeria A V    
 Norwegen R-P P: 27.04.2023 KR KR  
 Oman A 


 R-P 
U: 15.08.2012 
V 


KR KR ab 1985 für int. Verkehr 


 Pakistan R-A V    
 Polen R-P P: 02.06.2022 KR KR  
 Portugal R-A P: 26.10.2017 KR KR  
 Ruanda A V    
 Rumänien R-P V    
 Russische Föderation R-P P: 08.10.2019 KR KR  
 San Marino A P: 26.02.2024 KR KR  
 Senegal A V    
 Serbien R-A P: 27.06.2025 KR KR  
 Slowakei R-A V    
 Slowenien R-P  P: 18.03.2024 KR  KR  
 Sri Lanka R-A P: 24.08.2012 KR KR  
  V    
      


Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet Fortsetzung siehe nächste Seite 
 
 
 


 
                                                
7 A: Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
8 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
9 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
10 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
 
 







 


  Art des  Geltung für  
 Abkommen mit Abkommens11


  Sachstand12  Veranlagungs- 
steuern13  


ab 


Abzug- 
steuern14  


ab 


Bemerkungen 


 noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
      
 Südafrika R-A 


 R-P 
U:  09.09.2008 
U: 06.03.2024 


KR 
KR 


KR 
KR 


 


 Trinidad und Tobago R-A P: 16.01.2015 KR KR  
 Tschechien R-A V:    
 Tunesien R-P V:    
 Ukraine R-A P: 28.02.2024 KR KR  
 Vietnam R-P V:    
      
      
  
  


 2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 


  


  


 3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen 


      
      
      
      
      
 4. Abkommen auf dem Gebiet der Amtshilfe und des Informationsaustauschs 


 Aruba  A U:  29.06.2017 KR KR  
 Bahamas E-P V:    
 Barbados A P: 30.11.2011 KR KR  
 Brasilien A V:    
 Brunei A V:    
 Dominica  A U: 21.09.2010 KR KR  
 Panama A P:  13.05.2013 KR KR  
 Vereinigte Staaten A U:  14.08.2020 KR KR  
      


 
 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
 
 
                                                
11 A: Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
12 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
13 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
14 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
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Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben wer-
den, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Verordnung über die sozialver-
sicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (Sozial-
versicherungsentgeltverordnung – SvEV) zu bewerten. Dies gilt ab 1. Januar 2014 gemäß § 8 
Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer während einer beruflich veran-
lassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber 
oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, wenn der Preis 
der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt. Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2026 sind 
durch die 16. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom  
19. Dezember 2025 (BGBl. I Nummer 377) festgesetzt worden. Demzufolge beträgt der Wert für 
Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2026 gewährt werden,  


a) für ein Mittag- oder Abendessen 4,57 Euro, 


b) für ein Frühstück 2,37 Euro. 


Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) sind die Mahlzeiten mit dem Wert von 
11,50 Euro anzusetzen. 
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Im Übrigen wird auf R 8.1 Absatz 7 und 8 LStR 2023 sowie auf das BMF-Schreiben zur Reform des 
steuerlichen Reisekostenrechts vom 25. November 2020 (BStBl. I Seite 1228) hingewiesen.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Über-
gangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Wirtschaft und 
Verwaltung/Steuern/Veröffentlichungen zu Steuerarten/Lohnsteuer zur Ansicht und zum Abruf 
bereit. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Durch Artikel 26 des Jahressteuergesetzes 2024 (JStG 2024) vom 2. Dezember 2024 (BGBl. I 2024 


Nr. 387 S. 1, BStBl I S. 1484) wurden § 4 Nummer 4a UStG - Umsatzsteuerlagerregelung - nebst 


Anlage 1 zu § 4 Nummer 4a UStG sowie die hierzu ergangenen Regelungen in § 4 Nummer 19 


Buchstabe a und den §§ 5, 10, 13, 13a, 15, 18e und 22 UStG zum 1. Januar 2026 aufgehoben. 


Die bis zum 31. Dezember 2025 geltende „Umsatzsteuerlagerregelung“ des § 4 Nummer 4a UStG 


sah für die Umsätze von Gegenständen, mit denen diese bis zum 31. Dezember 2025 in ein bis zu 


diesem Zeitpunkt als Umsatzsteuerlager bewilligtes Lager (im Folgenden: bewilligtes Lager) 


eingelagert werden, sowie für Lieferungen von Gegenständen, bei denen diese körperlich in 


einem solchen Lager verblieben oder in ein anderes vorgenanntes Lager im Inland gelangt sind, 


und für Leistungen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der Verbesserung der Aufmachung und 


Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs oder Weiterverkaufs der eingelagerten 


Gegenstände unmittelbar zusammenhängen, eine Befreiung von der Umsatzsteuer vor.  


Mit Artikel 4 des Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der 


Schwarzarbeitsbekämpfung vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I 2025 Nr. 369) wurde § 27 Absatz 40a 


UStG als Übergangsregelung mit Wirkung zum 1. Januar 2026 neu eingeführt. 


Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für bis zum Ablauf des 


31. Dezember 2025 in ein bewilligtes Lager eingelagerte Gegenstände und bis zu diesem 


Zeitpunkt noch nicht ausgelagerte Gegenstände mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 Folgendes: 


I. Regelung ab 1. Januar 2026 


Wegfall der Steuerbefreiung für den der Auslagerung vorangegangenen Umsatz 


1 Für vor dem 1. Januar 2026 nach § 4 Nummer 4a UStG steuerbefreite Umsätze entfällt mit der 


Auslagerung eines Gegenstandes im Zeitraum nach dem 31. Dezember 2025 bis einschließlich 


30. Dezember 2029 die Steuerbefreiung für die der Auslagerung vorangegangene Lieferung, den 


der Auslagerung vorangegangenen innergemeinschaftlichen Erwerb oder die der Auslagerung 


vorangegangene Einfuhr.  


2 Für vor dem 1. Januar 2026 eingelagerte Gegenstände, die bis einschließlich 30. Dezember 2029 


noch nicht ausgelagert wurden, gilt mit Ablauf des 30. Dezember 2029 die Auslagerung als erfolgt 
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und die Steuerbefreiung für den vorangegangenen Umsatz nach § 4 Nummer 4a UStG entfällt 


(vgl. Rn. 1).  


Leistungen im Zusammenhang mit den bis zum 31. Dezember 2025 befreiten Umsätzen 


3 Erbringt ein Unternehmer nach dem 31. Dezember 2025 Leistungen an bis zum 


31. Dezember 2025 in einem bewilligten Lager eingelagerten und dort befindlichen 


Gegenständen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der Verbesserung der Aufmachung und 


Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs oder Weiterverkaufs der eingelagerten 


Gegenstände unmittelbar zusammenhängen, sind diese Leistungen auch nach dem 


31. Dezember 2025 bis einschließlich 30. Dezember 2029 entsprechend § 4 Nummer 4a Satz 1 


Buchstabe b UStG steuerfrei. 


4 Weitergehende Be- oder Verarbeitungen der eingelagerten Gegenstände, insbesondere 


Leistungen, durch die die im Lager befindlichen Gegenstände für die Lieferung auf der 


Einzelhandelsstufe aufbereitet werden, fallen nicht unter diese Befreiung. Werden derartige 


Umsätze an den in einem Lager eingelagerten Gegenständen erbracht, führt dies zur 


zwangsweisen Auslagerung dieser Gegenstände (vgl. Rn. 8). 


5 Die Vermittlung sowohl von Lieferungen von vor dem 1. Januar 2026 eingelagerten 


Gegenständen, die sich mit Ablauf des 31. Dezember 2025 noch in einem bewilligten Lager 


befanden, als auch von Leistungen, die unmittelbar mit solchen in einem Umsatzsteuerlager 


befindlichen Gegenständen zusammenhängen, ist bis einschließlich 30. Dezember 2029 


steuerfrei (§ 4 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a UStG). 


Auslagerung 


6 Ein bis zum 31. Dezember 2025 in einem bewilligten Lager eingelagerter und dort befindlicher 


Gegenstand wird nach dem 31. Dezember 2025 ausgelagert, wenn er ab dem 1. Januar 2026 


tatsächlich aus diesem Lager entnommen wird.  


7 Mit Ablauf des 30. Dezember 2029 noch im Lager verbliebene Gegenstände gelten zu diesem 


Zeitpunkt als ausgelagert. 


8 Eine Auslagerung liegt auch dann vor, wenn: 


- die übrigen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nicht mehr vorliegen oder 
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- weitergehende Be- oder Verarbeitungen an dem eingelagerten Gegenstand erbracht werden, 


insbesondere Leistungen, durch die die im Umsatzsteuerlager befindlichen Gegenstände für 


die Lieferung auf der Einzelhandelsstufe aufbereitet werden. 


Hierbei ist es bis einschließlich 30. Dezember 2029 unbeachtlich, ob die Gegenstände das Lager 


verlassen oder eingelagert bleiben.  


9 Eine Auslagerung kann auch durch den letzten Lieferanten in der Reihe oder durch dessen 


Abnehmer erfolgen. 


10 Keine Auslagerung bis einschließlich 30. Dezember 2029 liegt hingegen vor, wenn der in einem 


bewilligten Lager befindliche Gegenstand im Zusammenhang mit einer Lieferung im jeweiligen 


Lager verbleibt oder aus diesem Lager in ein anderes bewilligtes Lager eingelagert wird. Dieses 


Lager muss sich jedoch im Inland gemäß § 1 Absatz 2 UStG befinden.  


Auslagerer 


11 Auslagerer ist der Unternehmer, der im Zeitpunkt der Auslagerung die Verfügungsmacht über 


den Gegenstand hat. Der Auslagerer muss die Auslagerung veranlassen. Eine Auslagerung durch 


den Auslagerer liegt in der Regel dann vor, wenn dieser den Gegenstand aus dem bewilligten 


Lager befördert oder versendet. Die Beförderung oder Versendung muss nicht mit einer 


Lieferung des Gegenstandes zusammenhängen. 


12 In den Fällen der Auslagerung aus den in Rn. 7 bis 10 genannten Gründen ist Auslagerer 


derjenige, der zum Zeitpunkt einer derartigen Auslagerung die Verfügungsmacht an dem 


Gegenstand hat. 


13 Auslagerer kann auch ein Kleinunternehmer sein, der für seine Umsätze die Steuerbefreiung des 


§ 19 Absatz 1 UStG anwendet, oder ein Unternehmer, dessen Umsätze unter die Steuerbefreiung 


nach § 4 Nummer 19 Buchstabe a UStG fallen. 


14 Der Auslagerer muss über eine inländische USt-IdNr. verfügen. Nicht im Inland ansässige 


Auslagerer müssen sich daher im Inland bei dem örtlich zuständigen Finanzamt für 


Umsatzsteuerzwecke erfassen lassen (§ 21 Absatz 1 Satz 2 AO in Verbindung mit UStZustV). 


Besteuerung des der Auslagerung vorangegangenen Umsatzes 


15 Der Besteuerung unterliegt der letzte vor der Auslagerung liegende – zunächst steuerfreie – 


Umsatz. Dieser Umsatz muss nicht in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der 
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Auslagerung stehen. Steuerschuldner ist grundsätzlich der Auslagerer. Dem Auslagerer obliegen 


auch die Erklärungs- und Aufzeichnungspflichten für die Auslagerung. 


Bemessungsgrundlage für den der Auslagerung vorangegangenen Umsatz 


16 Bei der einer Auslagerung vorangehenden Lieferung ist Bemessungsgrundlage grundsätzlich der 


in der Rechnung ausgewiesene Betrag (Nettobetrag bzw. Rechnungsbetrag abzüglich der 


gesetzlichen Umsatzsteuer). In den Fällen, in denen der Abnehmer einer Lieferung als Auslagerer 


die Steuer schuldet (vgl. Rn. 20 und 21), hat dieser die Umsatzsteuer von diesem Betrag zu 


berechnen. 


17 Die Bemessungsgrundlage für den Umsatz, für den die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 4a 


UStG entfällt, erhöht sich um die Kosten für die an den Auslagerer erbrachten steuerfreien 


Leistungen im Sinne des § 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe b UStG sowie um die vom Auslagerer 


geschuldeten oder entrichteten Verbrauchsteuern, soweit diese nicht bereits im Entgelt 


enthalten sind. Ist der liefernde Unternehmer Auslagerer, kann regelmäßig davon ausgegangen 


werden, dass die Kosten in der Bemessungsgrundlage enthalten sind, wenn sie ihm oder einem 


Vorlieferanten in Rechnung gestellt worden sind. 


Steuersatz für den der Auslagerung vorangegangenen Umsatz 


18 Der Auslagerer hat bei der Steuerberechnung den Steuersatz zu Grunde zu legen, der sich für den 


maßgeblichen Umsatz nach § 12 UStG ergibt. Das gilt auch in den Fällen, in denen der 


Leistungsempfänger die Steuerbefreiung nach § 19 Absatz 1 UStG oder die Besteuerung nach § 24 


Absatz 1 UStG anwendet. 


Entstehung der Steuer für die Auslagerung des Gegenstandes aus dem Umsatzsteuerlager 


19 Die Steuer für den der Auslagerung vorangehenden Umsatz entsteht mit Ablauf des 


Voranmeldungszeitraums, in dem der Gegenstand aus dem Umsatzsteuerlager ausgelagert wird.  


Steuerschuldner für den der Auslagerung vorangegangenen Umsatz 


20 Steuerschuldner für den aufgrund der Auslagerung des Gegenstandes aus einem bewilligten 


Lager steuerpflichtigen letzten Umsatz vor der Auslagerung ist grundsätzlich der Auslagerer 


(Rn. 11 bis 14). Wird der Gegenstand im Zusammenhang mit einer Lieferung ausgelagert, ist der 


liefernde Unternehmer Auslagerer. Wird ein eingelagerter Gegenstand in ein bewilligtes Lager 


geliefert und zu einem späteren Zeitpunkt ausgelagert, ist regelmäßig der Abnehmer Auslagerer. 
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21 Neben dem Auslagerer schuldet auch der Lagerhalter des bewilligten Lagers die Steuer, und zwar 


als Gesamtschuldner, wenn der Auslagerer seinen umsatzsteuerlichen Verpflichtungen nicht 


nachkommt und die Umsatzsteuer nicht anmeldet und/oder nicht rechtzeitig oder nicht 


vollständig entrichtet und der Lagerhalter seiner Verpflichtung zur Führung von 


Aufzeichnungen nicht nachgekommen ist. Für die Inanspruchnahme des Lagerhalters mit 


Steuerbescheid gelten die allgemeinen Regelungen der Abgabenordnung (§§ 155 ff. AO). 


22 Wendet der Auslagerer oder der Lagerhalter eines bewilligten Lagers die Steuerbefreiung nach 


§ 19 Absatz 1 UStG an, gilt diese Regelung nicht für die von ihm als Steuerschuldner bzw. 


Gesamtschuldner für die Auslagerung geschuldete Steuer. 


23 Wendet der Auslagerer oder der Lagerhalter eines bewilligten Lagers auf seine Umsätze die 


Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 19 Buchstabe a UStG an, gilt diese Regelung nicht für die von 


ihm als Steuerschuldner bzw. Gesamtschuldner für die Auslagerung geschuldete Steuer. 


Vorsteuerabzug für die vom Auslagerer geschuldete Steuer 


24 Ist der Auslagerer der Abnehmer der letzten vor der Auslagerung liegenden Lieferung, kann er 


die von ihm geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er die Lieferung für sein 


Unternehmen bezieht und zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug 


nicht ausschließen. 


25 Der Vorsteuerabzug ist unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG auch ohne 


gesonderten Ausweis der Steuer in einer Rechnung möglich. 


26 Soweit an nicht im Inland ansässige Unternehmer Lieferungen ausgeführt werden, für die diese 


die Steuer als Auslagerer schulden, haben sie die für Vorleistungen in Rechnung gestellte Steuer 


im allgemeinen Besteuerungsverfahren und nicht im Vorsteuer-Vergütungsverfahren als 


Vorsteuer geltend zu machen. Dies gilt auch für nicht im Inland ansässige Unternehmer, die nur 


steuerfreie Umsätze nach § 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 1 und Buchstabe b Satz 1 UStG 


ausführen, soweit an sie für Vorleistungen Steuer in Rechnung gestellt worden ist. 


Behandlung des Gelangens eines ausgelagerten Gegenstandes in das Drittlandsgebiet 
oder einen anderen EU-Mitgliedstaat 


27 Gelangt der Gegenstand beim Verlassen des Steuerlagers in ein Drittland oder in einen anderen 


EU-Mitgliedstaat, ist eine damit verbundene Lieferung entweder als Ausfuhrlieferung oder als 


innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei, soweit die entsprechenden Voraussetzungen dafür 


vorliegen (Buch- und Belegnachweis). 
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28 Wird ein in einem bewilligten Lager eingelagerter Gegenstand aus diesem Lager 


herausgenommen, ohne dass ein Zusammenhang mit einem Umsatz besteht, und gelangt der 


Gegenstand im Zusammenhang mit dem Verlassen des Lagers in das übrige Gemeinschaftsgebiet, 


wird der der Auslagerung vorangehende Umsatz steuerpflichtig. Gleichzeitig liegt ein einer 


innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestelltes Verbringen des Auslagerers zu seiner 


Verfügung vom Inland in einen anderen EU-Mitgliedstaat vor (§ 3 Absatz 1a UStG). 


29 Wird ein in einem bewilligten Lager eingelagerter Gegenstand aus diesem Lager 


herausgenommen, ohne dass ein Zusammenhang mit einem Umsatz besteht, und gelangt der 


Gegenstand im Zusammenhang mit dem Verlassen des Lagers in das Drittlandsgebiet, wird der 


der Auslagerung vorangehende Umsatz steuerpflichtig. Das Verbringen des Gegenstandes in das 


Drittlandsgebiet durch den Auslagerer ist kein im Inland umsatzsteuerbarer Umsatz. 


Vorhaltung der Nachweise der Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 4 
Nummer 4a UStG in der bis zum 31. Dezember 2025 gültigen Fassung über den 
31. Dezember 2025 hinaus 


30 Der Unternehmer hat eindeutig und leicht nachprüfbar nachzuweisen, dass die Voraussetzungen 


für die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 4a UStG für bis zum 31. Dezember 2025 eingelagerte 


Gegenstände auch nach dem 31. Dezember 2025 vorliegen und die Belege aufzubewahren (vgl. 


insb. § 147 AO). 


31 Erbringt ein Unternehmer nach dem 31. Dezember 2025 Leistungen an bis zum 


31. Dezember 2025 eingelagerten Gegenständen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der 


Verbesserung der Aufmachung und Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs oder 


Weiterverkaufs der eingelagerten Gegenstände unmittelbar zusammenhängen, benötigt er zum 


Nachweis der Voraussetzungen der Steuerbefreiung neben der Bezeichnung der von ihm 


erbrachten Leistung eine Bescheinigung des Auftraggebers (regelmäßig des Lagerhalters oder des 


Eigentümers des Gegenstandes, an dem die Leistung erbracht wird), aus der hervorgeht, dass der 


Gegenstand, mit dem die sonstige Leistung in Zusammenhang steht, vor dem 1. Januar 2026 in 


ein Umsatzsteuerlager im Inland eingelagert wurde. Dabei ist es ausreichend, wenn sich die an 


dem in einem Umsatzsteuerlager eingelagerten Gegenstand erbrachte Leistung aus der 


Rechnung ergibt. 
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Aufzeichnungspflichten 


32 Für den/die liefernden Unternehmer sowie den Auslagerer, der Steuerschuldner für die der 


Auslagerung vorangehende Lieferung ist, gelten die allgemeinen Aufzeichnungspflichten des 


§ 22 UStG. Der Auslagerer muss zudem die Bemessungsgrundlage und den hierauf entfallenden 


Steuerbetrag für den der Auslagerung vorangehenden Umsatz aufzeichnen. 


33 Der Lagerhalter hat neben der Aufzeichnung des Namens und der Anschrift sowie der 


inländischen USt-IdNr. des Auslagerers oder dessen Fiskalvertreters Bestandsaufzeichnungen 


über die ein- und ausgelagerten Gegenstände zu führen. Außerdem muss er die sonstigen 


Leistungen aufzeichnen, die im Zusammenhang mit den in der bis zum 31. Dezember 2025 


gültigen Anlage 1 zu § 4 Nummer 4a UStG bezeichneten Gegenständen erbracht werden, die sich 


zu diesem Zeitpunkt in einem Steuerlager befinden, soweit diese Umsätze auf Leistungen 


entfallen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der Verbesserung der Aufmachung und 


Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs oder Weiterverkaufs der eingelagerten 


Gegenstände unmittelbar zusammenhängen.  


Bestätigung der USt-IdNr. des Auslagerers 


34 Der Lagerhalter hat die Möglichkeit, sich vom Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit der 


inländischen USt-IdNr. des Auslagerers oder dessen Fiskalvertreters sowie deren Namen und 


Anschrift bestätigen zu lassen. Diese Bestätigung ist erforderlich, weil er Name, Adresse und 


inländische USt-IdNr. des Auslagerers aufzeichnen muss (vgl. Rn. 33). Kommt der Lagerhalter 


seinen Aufzeichnungspflichten nicht nach, kann er als Gesamtschuldner für die vom Auslagerer 


geschuldete Steuer in Anspruch genommen werden (vgl. Rn. 19 und 21). 


II. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


35 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 


durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2025 - III C 2 - S 7220/00023/014/027 


(COO.7005.100.2.13805199), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „4.4a.1. Umsatzsteuerlagerregelung“ durch die 


Angabe „4.4a.1. - gestrichen -" ersetzt. 


 


2. Abschnitt 4.4a.1 wird gestrichen. 


 


3. In Abschnitt 15.13 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „bestimmte Umsätze im Zusammenhang 


mit einem Umsatzsteuerlager (§ 4 Nr. 4a UStG),“ gestrichen. 
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3. Nach Abschnitt 27.1 Abs. 6 wird folgende Zwischenüberschrift und folgender Absatz 7 


angefügt: 
 


„A n w e n d u n g  v o n  §  2 7  A b s .  4 0 a  U S t G  
 
(7)  Zur Anwendung von § 27 Abs. 40a UStG vgl. BMF-Schreiben vom 29.12.2025, BStBl I 


S. xxx.“ 


 


Anwendungsregelung 


Diese Regelung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 bewirkt werden.  


Die Randnummern 1 bis 51 des BMF-Schreibens vom 28. Januar 2004 — IV D 1 — S 7157 — 01/04 


— / — IV D 1 — S 7157a — 01/04 — (BStBl I S. 242), dessen Anlage 1 und die Beispiele 1 bis 26 sowie 


31 und 32 in dessen Anlage 2 werden mit Wirkung zum 1. Januar 2026 aufgehoben. 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt das Folgende: 
 


I. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


1 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 
durch das BMF-Schreiben vom 19. Dezember 2025 – III C 3 - S 7015/00054/001/110 
(COO.7005.100.3.13479601), BStBl I S. XXXX, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 
1. Nach Abschnitt 10.1 Abs. 11 wird folgender Absatz 12 angefügt: 
 


„(12)  Für die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, ist es nicht zu 
beanstanden, wenn zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises von sogenannten 
Kombiangeboten aus Speisen inklusive Getränken (z. B. Buffet, All-Inclusive-Angeboten) 
der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30 % des Pauschalpreises angesetzt 
wird.“ 
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2. Abschnitt 12.16 Abs. 12 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 


„2Es wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn der auf diese Leistungen entfallende Entgeltanteil 
mit 15 % des Pauschalpreises angesetzt wird.“ 


 


Anwendungsregelungen 


2 Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle Umsätze ab dem 1. Januar 2026 anzuwenden. 
 


3 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, dass auf Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen, die in der Nacht vom 31. Dezember 2025 zum 1. Januar 2026 
ausgeführt werden, der bis zum 31. Dezember 2025 geltende Regelsteuersatz von 19 % angewandt 
wird. 
 


Schlussbestimmung 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 21. August 2025, IV R 16/22
("Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer Mitunternehmerkapitalgesellschaft aus einer Personengesellschaft
gegen Übertragung "eigener" Anteile)


ECLI:DE:BFH:2025:U.210825.IVR16.22.0


BFH IV. Senat


EStG § 5 Abs 1 S 1, EStG § 6 Abs 5 S 5, EStG § 6 Abs 5 S 6, EStG § 16 Abs 3 S 1, EStG § 16 Abs 3 S 2, EStG § 16 Abs 3 S 3,
EStG § 16 Abs 3 S 4, EStG § 16 Abs 5, EStG § 6 Abs 5 S 7, EStG § 16 Abs 3 S 5, EStG § 52 Abs 12 S 19, KStG § 8b, FGO §
48 Abs 1 Nr 1 Buchst a, HGB § 272 Abs 1a, HGB § 272 Abs 1b, AktG § 71b, AktG § 237 Abs 3 Nr 3, EStG VZ 2017 , KStG
VZ 2017


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 31. März 2022, Az: 8 K 590/20


Leitsätze


1. Der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BGBl I 2009, 1102) eingefügte § 272 Abs. 1a und
Abs. 1b des Handelsgesetzbuchs hat nichts an der Beurteilung geändert, dass es sich bei den von der Kapitalgesellschaft
erworbenen eigenen Anteilen, die nicht zur Einziehung bestimmt sind, steuerrechtlich um Wirtschaftsgüter handelt.


2. Werden im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter in das inländische Betriebsvermögen einer
Mitunternehmerkapitalgesellschaft übertragen, regelt § 16 Abs. 3 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
abschließend die Frage, ob der hierdurch bedingte Übergang stiller Reserven in das Körperschaftsteuerregime der
Sicherstellung deren Besteuerung entgegensteht.


3. § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG ist ‑‑ebenso wie § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG‑‑ im Wege teleologischer Reduktion dahin auszulegen,
dass der Ansatz des gemeinen Werts hinsichtlich des übertragenen Einzelwirtschaftsguts ausscheidet, wenn kein
Wechsel stiller Reserven aus dem Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime erfolgt. Danach sind die
Buchwerte fortzuführen, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Mitunternehmerkapitalgesellschaft an der
Personengesellschaft ausschließlich (inländische) Körperschaften beteiligt sind (entgegen Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, Rz 11).


4. Der durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) ‑‑JStG 2024‑‑ eingefügte § 16 Abs. 3
Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG gilt nach § 52 Abs. 12 Satz 19 EStG i.d.F. des JStG 2024 erstmals für Übertragungen
von Wirtschaftsgütern, die nach dem 18.10.2024 stattfinden.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 31.03.2022 - 8 K 590/20 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen hat der Beklagte zu
tragen.


Tatbestand


A.


Streitig ist, ob die Beigeladene (B-AG) infolge des Ausscheidens aus der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin)
gegen Abfindung mit Sachwerten und ergänzender Barleistung einen Gewinn aus der Aufgabe ihres
Mitunternehmeranteils (§ 16 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes ‑‑EStG‑‑) realisiert hat.


1
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Die Klägerin ist eine inländische Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Persönlich haftende
Gesellschafterin ist die V-GmbH, Kommanditisten sind ausschließlich inländische Körperschaften. Zweck der
Klägerin ist der Erwerb und die Verwaltung von Aktien an der B-AG. Die Beteiligung der Kommanditisten an der
Klägerin erfolgt durch Sacheinlage von Aktien an der B-AG in das Gesamthandsvermögen der Klägerin. Die quotale
Beteiligung am Vermögen der Klägerin bestimmt sich nach der Anzahl der eingebrachten Aktien (fiktive
Stückaktien). Das Wirtschaftsjahr der Klägerin beginnt am 01.09. und endet am 31.08.


2


Die W-AG war als Kommanditistin mit einem Anteil von … fiktiven Stückaktien an der Klägerin beteiligt. Die W-AG
wurde mit Eintragung im Handelsregister vom xx.07.2016 auf die B-AG verschmolzen. Die B-AG kündigte am
04.10.2016 ihre verschmelzungsbedingt erworbene Kommanditbeteiligung an der Klägerin und schied mit Wirkung
zum 30.11.2016 gegen Abfindung in Form von … (eigenen) Stückaktien sowie einer Barleistung in Höhe von … € aus
der Klägerin aus. Die Zahl der Aktien entsprach der Zahl an Aktien, die von der W-AG vor der Verschmelzung in die
Klägerin eingebracht worden waren. Die Barleistung entsprach dem Wert des Haftkapitals.


3


Die von der Klägerin auf die B-AG zurückübertragenen Aktien zog diese durch Beschluss der Hauptversammlung am
xx.05.2017 im vereinfachten Einziehungsverfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 des Aktiengesetzes (AktG) ohne
Kapitalherabsetzung ein. Hierdurch verringerte sich die Gesamtanzahl der Aktien und erhöhte sich der rechnerische
Anteil je verbleibender Aktie von … € auf … €.


4


In ihrer Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für das Jahr 2017
(Streitjahr) erklärte die Klägerin für das Ausscheiden der B-AG zunächst einen Aufgabegewinn vor Anwendung des
§ 8b des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) in Höhe von … €. Die steuerliche Würdigung des Austritts erfolgte nach
§ 6 Abs. 6 EStG unter Berücksichtigung des § 6 Abs. 5 EStG.


5


Der ursprünglich Beklagte (Finanzamt X ‑‑FA X‑‑) erließ am 22.03.2019 ‑‑unter Vorbehalt der Nachprüfung‑‑ einen
erklärungsgemäßen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen
(Gewinnfeststellungsbescheid) für 2017.


6


Die Klägerin legte hiergegen Einspruch ein. Das Ausscheiden der B-AG sei entsprechend der geänderten
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nach den Grundsätzen der sogenannten unechten Realteilung zu
Buchwerten vorzunehmen. Nach einem entsprechenden Verböserungshinweis erließ das FA X ‑‑jeweils gestützt auf
§ 164 Abs. 2 der Abgabenordnung‑‑ geänderte Gewinnfeststellungsbescheide für 2017 vom 13.02.2020 und vom
11.03.2020. Es ermittelte nunmehr für das Ausscheiden der B-AG einen Aufgabegewinn in Höhe von … € (gemeiner
Wert der Aktien … € pro Aktie * … Aktien = … € zuzüglich Barleistung von … € abzüglich Buchwert des Anteils von
… €). Dementsprechend wurde im geänderten Gewinnfeststellungsbescheid für 2017 vom 11.03.2020 für die B-AG
dieser Aufgabegewinn in Höhe von … € ausgewiesen und zugleich in voller Höhe unter § 8b KStG gefasst.


7


Den Einspruch wies das FA X mit Einspruchsentscheidung vom 01.04.2020 als unbegründet zurück.8


Das Finanzgericht (FG) gab der hiergegen erhobenen Klage mit Urteil vom 31.03.2022 - 8 K 590/20 in vollem
Umfang statt. Das Ausscheiden der B-AG aus der Klägerin habe die Voraussetzungen einer sogenannten unechten
Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG erfüllt, so dass die Buchwerte fortzuführen seien. Die Barabfindung in
Höhe von … € sei als bloße Rückzahlung des Haftkapitals unschädlich. Bei den von der Klägerin übertragenen
Wirtschaftsgütern handele es sich um "realteilungsgeeignete" Wirtschaftsgüter. Diese Eigenschaft hätten sie nicht
dadurch verloren, dass sie bei der B-AG zu eigenen Anteilen geworden seien. Diese Wirtschaftsgüter seien aus dem
Betriebsvermögen der Klägerin in das Betriebsvermögen der B-AG überführt worden. Ebenso sei die Versteuerung
der stillen Reserven im Zeitpunkt der Überführung sichergestellt gewesen. Die spätere Einziehung verstoße nicht
gegen die Sperrfristklausel nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG. Schließlich liege auch keine Verletzung der sogenannten
Körperschaftsteuerklausel (§ 16 Abs. 3 Satz 4 EStG) vor.


9


Hiergegen richtet sich die noch vom FA X eingelegte und begründete Revision, mit der eine Verletzung von
Bundesrecht gerügt wird. Während des Revisionsverfahrens wurden das FA X und das Finanzamt Y mit Wirkung zum
… zusammengelegt und zum Finanzamt Z (Beklagter und Revisionskläger ‑‑FA‑‑) fusioniert.


10


Das FA beantragt, 
das angefochtene Urteil des Hessischen FG vom 31.03.2022 - 8 K 590/20 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11


Die Klägerin und die Beigeladene beantragen, 
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe


B.


Das FA ist mit Wirkung zum … aufgrund eines Organisationsakts der Finanzverwaltung (s.…) in die Zuständigkeit
und hierdurch im Wege des gesetzlichen Beteiligtenwechsels in die Beteiligtenstellung des FA X eingetreten (vgl.
z.B. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - IV R 2/21, BFHE 283, 190, BStBl II 2024, 481, Rz 17, m.w.N.).


C.


13


Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).14


Gegenstand des Revisionsverfahrens sind die im geänderten Gewinnfeststellungsbescheid für 2017 vom 11.03.2020
getroffenen Feststellungen, wonach zum einen die B-AG einen Aufgabegewinn in Höhe von "brutto" … € erzielt hat
und zum anderen dieser Gewinn in gleicher Höhe unter § 8b KStG fällt (dazu I.). Das FG hat die Klage zutreffend als
zulässig erachtet (dazu II.). Zudem hat es zu Recht entschieden, dass das Ausscheiden der B-AG aus der Klägerin
gegen Sachwertabfindung und ergänzende Barleistung die Voraussetzungen einer steuerneutralen Realteilung
(Buchwertfortführung) nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG erfüllt (dazu III.) und die Buchwertfortführung weder nach § 16
Abs. 3 Satz 4 EStG (dazu IV.) noch nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG (dazu V.) ausgeschlossen ist.


15


I. Verfahrensgegenstand der Revision ist der für die B-AG festgestellte Aufgabegewinn in Höhe von "brutto" … €
(erste Feststellung), der in gleicher Höhe Einkünfte nach § 8b KStG enthält (zweite Feststellung).


16


1. Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Gewinnfeststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger und damit
auch selbständig anfechtbarer Feststellungen (Streitgegenstände) enthalten, die eigenständig in Bestandskraft
erwachsen können (z.B. BFH-Vorlagebeschluss vom 19.10.2023 - IV R 13/22, BFHE 282, 399, Rz 39). Selbständig
anfechtbar ist zum Beispiel die Feststellung eines Gewinns des einzelnen Mitunternehmers aus der Veräußerung
oder Aufgabe seines Mitunternehmeranteils nach § 16 EStG (z.B. BFH-Urteil vom 03.09.2020 - IV R 29/19, Rz 34). Zu
den selbständig anfechtbaren Feststellungen gehört auch die Feststellung, ob und in welcher Höhe in den
Veräußerungsgewinnen (im Sinne des § 16 EStG) solche enthalten sind, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw.
§ 8b KStG fallen (BFH-Urteil vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 14).


17


2. Danach sind Gegenstand des Revisionsverfahrens ‑‑ebenso wie bereits des Klageverfahrens‑‑ die im
Gewinnfeststellungsbescheid für 2017 vom 11.03.2020 getroffene Feststellung des Aufgabegewinns der B-AG nach
§ 16 EStG in Höhe von "brutto" … € sowie die zusätzliche Feststellung, wonach dieser Aufgabegewinn Einkünfte
nach § 8b KStG in gleicher Höhe enthält (zur Zulässigkeit dieser "Bruttofeststellung" vgl. BFH-Urteil vom
25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 23).


18


II. Die hiergegen erhobene Klage war zulässig.19


Auch wenn der Rechtsstreit ausschließlich selbständige Feststellungen betrifft, die allein die B-AG als
ausgeschiedene Gesellschafterin betreffen, bleibt die Klägerin nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a FGO befugt, gegen
derartige Feststellungen Klage zu erheben (dazu ausführlich BFH-Urteil vom 10.09.2020 - IV R 14/18, BFHE 270,
363, BStBl II 2021, 367, Rz 12 ff., zu § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO a.F.).


20


III. Das FG hat zu Recht entschieden, dass das Ausscheiden der B-AG aus der Klägerin gegen Übertragung der
Stückaktien und ergänzende Barleistung die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG erfüllt. Es liegt keine
gewinnrealisierende Aufgabe des Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG durch die B-AG vor.


21


Der geänderte Gewinnfeststellungsbescheid für 2017 vom 11.03.2020 ist materiell rechtswidrig. Die B-AG hat im
Zuge einer "unechten" Realteilung (dazu 1.) … Stückaktien (Einzelwirtschaftsgüter) aus dem Gesamthandsvermögen
der Klägerin erhalten (dazu 2.). Die Steuerneutralität der Realteilung scheitert nicht daran, dass die Stückaktien
durch die Übertragung auf die B-AG zu eigenen Aktien geworden sind; sie haben hierdurch ihre Eigenschaft als
Wirtschaftsgut, das heißt als Träger stiller Reserven, nicht verloren (dazu 3.). Die Stückaktien sind auch in das
Betriebsvermögen eines Mitunternehmers ‑‑der B-AG‑‑ übertragen worden (dazu 4). Ebenso ist die Besteuerung der
in ihnen ruhenden stillen Reserven sichergestellt (dazu 5.). Der Umstand, dass die B-AG neben den Stückaktien
auch eine Barleistung in Höhe ihrer Hafteinlage von … € erhalten hat, ist unschädlich (dazu 6.).


22


Danach kann dahinstehen, ob das FA den (vermeintlichen) Aufgabegewinn der B-AG überhaupt zutreffend ermittelt
hat.
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1. Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelne
Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen, so sind bei der
Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach
den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist;
der übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG).


24


a) Scheidet ein Mitunternehmer aus der Mitunternehmerschaft gegen Erhalt einer Abfindung aus dem
Gesamthandsvermögen aus, wird dieser Vorgang nach der neueren Rechtsprechung des BFH als Aufgabe des
Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 3 Satz 1 Alternative 2, Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 EStG behandelt (BFH-Urteil
vom 16.03.2017 - IV R 31/14, BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, Rz 32). Auf diesen Vorgang werden die Regelungen
über die Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG angewendet ("unechte" Realteilung). Erfüllt das Ausscheiden die
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG, sind zwingend die Buchwerte fortzuführen. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Sachwertabfindung in einem Teilbetrieb, einem Mitunternehmeranteil oder in einzelnen
Wirtschaftsgütern besteht (z.B. BFH-Urteil vom 02.10.2018 - IV R 24/15, Rz 42, m.w.N.). Die Finanzverwaltung hat
sich dieser Auffassung in ihrem sogenannten Realteilungserlass (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
‑‑BMF‑‑ vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, Rz 2) angeschlossen.


25


Soweit für die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Rahmen einer ("unechten") Realteilung besondere
Bedingungen gelten sollen, sind diese allein in § 16 Abs. 3 Satz 3 und 4 EStG geregelt. § 6 Abs. 5 Satz 3 ff. EStG
findet auf diese Vorgänge keine Anwendung; § 16 Abs. 2 und Abs. 3 EStG ist die speziellere Norm (BFH-Urteil vom
30.03.2017 - IV R 11/15, BFHE 257, 324, BStBl II 2019, 29, Rz 35).


26


b) Scheidet ein Gesellschafter gegen eine Sachwertabfindung aus einer Personengesellschaft aus, bei der die
Voraussetzungen der Buchwertfortführung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG nicht erfüllt sind, entsteht hierdurch ein
Aufgabegewinn des ausscheidenden Gesellschafters in Höhe der Differenz zwischen dem Abfindungsanspruch und
dem Buchwert seines Kapitalkontos. In Höhe dieses Betrags sind auf der Aktivseite der zu diesem Zweck
aufzustellenden Abschichtungsbilanz die Buchwerte der Wirtschaftsgüter, die stille Reserven beinhalten, anteilig
aufzustocken. Auf der Passivseite ist eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Ausscheidenden
auszuweisen. Die Übertragung des Abfindungsguts zur Erfüllung des Abfindungsanspruchs führt zur Aufdeckung der
auf die verbleibenden Gesellschafter entfallenden stillen Reserven in diesem Wirtschaftsgut und zur Entstehung
eines nach allgemeinen Grundsätzen zu besteuernden (laufenden) Gewinns der Gesamthand (BFH-Urteil vom
02.10.2018 - IV R 24/15, Rz 64, m.w.N.).


27


2. Im Streitfall hat die B-AG aus dem Gesamthandsvermögen der Klägerin ‑‑einer Mitunternehmerschaft‑‑
Stückaktien als Sachwertabfindung erhalten. Bei diesen von der Klägerin übertragenen Stückaktien handelt es sich
um Einzelwirtschaftsgüter.


28


a) Der steuerrechtliche Begriff des Wirtschaftsguts ist weit zu fassen und auf der Grundlage einer wirtschaftlichen
Betrachtungsweise auszulegen. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH beinhaltet der Begriff des zu aktivierenden
"Wirtschaftsguts" in Anlehnung an den Begriff "Vermögensgegenstand" im Handelsrecht nicht nur Sachen und
Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern auch tatsächliche Zustände und konkrete Möglichkeiten,
die entweder einzeln oder zusammen mit dem Betrieb übertragen werden können und aus der Sicht eines
potentiellen Betriebserwerbers einen eigenständigen Wert haben (z.B. BFH-Urteil vom 22.03.2022 - IV R 13/18,
BFHE 276, 139, BStBl II 2022, 656, Rz 33, m.w.N.).


29


b) Bei den von der Klägerin übertragenen Stückaktien handelt es sich um Einzelwirtschaftsgüter. Jede einzelne Aktie
an einer AG stellt als Wertpapier ein Wirtschaftsgut dar (BFH-Urteil vom 06.12.1995 - I R 51/95, BFHE 179, 326,
BStBl II 1998, 781, unter II.1.a). Da dies zwischen den Beteiligten nicht streitig ist, sieht der Senat von weiteren
Ausführungen ab.


30


c) Aus Sicht der Klägerin ‑‑der abgebenden Mitunternehmerschaft‑‑ ist die Streitfrage, ob als Folge des durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BGBl I 2009, 1102) eingefügten § 272 Abs. 1a und Abs. 1b des
Handelsgesetzbuchs (HGB) auch nicht zur Einziehung erworbene eigene Anteile (eigene Aktien) nicht mehr als
Vermögensgegenstände beziehungsweise Wirtschaftsgüter, sondern als bloßer Korrekturposten des Eigenkapitals
zu qualifizieren sind, ohne Bedeutung (dazu unter C.III.3.). Denn bei der Klägerin hat es sich bei diesen Stückaktien
nicht um eigene Aktien gehandelt. Sie werden auch nicht deshalb zu eigenen Aktien, weil die B-AG infolge der
Verschmelzung mit der W-AG Kommanditistin der Klägerin geworden ist. Vielmehr befinden sich die Stückaktien im
Betriebsvermögen (Gesamthandsvermögen) der Klägerin, die als gewerbliche Mitunternehmerschaft eigenständiges
Subjekt der Gewinnermittlung ist.
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3. Diese Stückaktien haben bei der B-AG ihre Eigenschaft als Wirtschaftsgüter nicht verloren. Abweichendes ergibt
sich nicht daraus, dass mit der Übertragung der Stückaktien auf die B-AG eigene Aktien entstanden sind.


32


Ausgehend vom Wortlaut des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG muss der (ausscheidende) Mitunternehmer einzelne
Wirtschaftsgüter der Personengesellschaft erhalten, die als Träger der übergehenden stillen Reserven in dessen
Vermögenssphäre fortbestehen.


33


So verhält es sich im Streitfall. Bei nicht zur Einziehung erworbenen eigenen Aktien ‑‑wie hier‑‑ handelt es sich um
Wirtschaftsgüter; dem stehen die Regelungen in § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB nicht entgegen (dazu a bis c). Dies
gilt selbst dann, wenn diese Bilanzierungsvorschriften auch für die Steuerbilanz ein Ansatzverbot
(Aktivierungsverbot) begründen sollten (dazu d). Die hiergegen erhobenen Einwände des FA greifen nicht durch
(dazu e).


34


a) Nach den für den erkennenden Senat bindenden tatsächlichen Feststellungen des FG (vgl. § 118 Abs. 2 FGO)
bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte dafür, dass die B-AG bereits bei der Übertragung der Stückaktien deren
Einziehung geplant oder beabsichtigt hat. Danach ist von der Übertragung nicht zur Einziehung erworbener eigener
Aktien auszugehen.


35


Diese nicht zur Einziehung erworbenen eigenen Aktien sind in einem ersten Schritt unverändert als Stückaktien und
damit als Wirtschaftsgüter bei der B-AG angekommen. Denn der "Wandel" der Stückaktien zu eigenen Aktien im
Sinne des § 71b AktG setzt voraus, dass die B-AG ‑‑jedenfalls für eine logische Sekunde‑‑ die Stückaktien zunächst
als Wirtschaftsgüter erhalten hat.


36


b) Vor der HGB-Novellierung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung (jedenfalls nicht zur Einziehung) erworbene eigene Anteile (damit auch eigene Aktien) ‑‑trotz ihrer
Besonderheiten‑‑ handelsbilanziell als Vermögensgegenstände und steuerbilanziell als Wirtschaftsgüter beurteilt
(BFH-Urteil vom 06.12.1995 - I R 51/95, BFHE 179, 326, BStBl II 1998, 781, unter II.1., zu eigenen Geschäftsanteilen
einer GmbH). Diese Auffassung wurde von der Finanzverwaltung geteilt. Nach deren Auffassung waren entgeltlich
erworbene eigene Aktien auf der Aktivseite im Umlaufvermögen auszuweisen (BMF-Schreiben vom 02.12.1998,
BStBl I 1998, 1509, Rz 4).


37


c) An dieser Beurteilung hat sich durch die Einfügung des § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nichts geändert. Danach sind derartige eigene Anteile auch weiterhin
steuerrechtlich als Wirtschaftsgüter zu behandeln.


38


aa) Nach § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB führt der Erwerb eigener Anteile durch die Kapitalgesellschaft aus
handelsrechtlicher Sicht nun zwar stets zu einer Kürzung des Eigenkapitals, gleichviel, ob deren Erwerb der
Weiterveräußerung oder der Einziehung dienen soll (§ 272 Abs. 1a HGB). Eine spätere Veräußerung wirkt als
Kapitalerhöhung (§ 272 Abs. 1b HGB). Seit der HGB-Novellierung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
scheidet daher handelsrechtlich ein Ausweis eigener Anteile als Vermögensgegenstand auf der Aktivseite der
Handelsbilanz aus.


39


bb) Ungeachtet dieses geänderten Ausweises in der Handelsbilanz handelt es sich jedoch bei nicht zur Einziehung
erworbenen eigenen Anteilen weiterhin um Vermögensgegenstände und steuerrechtlich um Wirtschaftsgüter (wie
hier z.B. Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 163a; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl.,
§ 8b Rz 200; Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), Die Körperschaftsteuer, § 8b KStG Rz 175; Schmidtmann,
Steuer und Wirtschaft 2010, 286, 292, 299; Haase, Die Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2017, 285, 291; Drüen,
Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2020, 1807, 1811; FG Münster, Urteil vom 13.10.2016 - 9 K 1087/14 K,G,F, Entscheidungen der
Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2017, 423, Rz 35, 46, 51; anderer Ansicht z.B. Lehmann in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 8 KStG Rz 483; Hoffmann/Lüdenbach, NWB Kommentar Bilanzierung, 16. Aufl., § 272 HGB
Rz 45; Früchtl/Fischer, Deutsche Steuerzeitung 2009, 112, 115; wohl auch BMF-Schreiben vom 27.11.2013, BStBl I
2013, 1615, Rz 8, 13; ferner BFH-Beschluss vom 13.05.2025 - VIII B 33/24, Rz 7, allerdings in einem obiter dictum
und ohne Auseinandersetzung mit dem aktuellen Diskussionsstand).


40


(1) Den Gesetzesmaterialien zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz lässt sich nicht entnehmen, dass der
Gesetzgeber beabsichtigt hat, den Begriff des Vermögensgegenstands zu verändern. Es sollte zwar mit § 272 Abs. 1a
und Abs. 1b HGB für eigene Anteile generell ein Nettoausweis vorgeschrieben und "dem wirtschaftlichen Gehalt des
Rückkaufs beziehungsweise der Veräußerung eigener Anteile als Auskehrung frei verfügbarer Rücklagen an die
Anteilseigner beziehungsweise wirtschaftlicher Kapitalerhöhung handelsbilanziell Rechnung getragen" werden
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(BTDrucks 16/10067, S. 65). Steuerrechtliche Änderungen wurden damit aber nicht angestrebt. Der Gesetzentwurf
war grundsätzlich auf Steuerneutralität angelegt (BTDrucks 16/10067, S. 41). Die gesetzlichen Regelungen gehen
auch weiterhin davon aus, dass die eigenen Anteile als Vermögensgegenstände existent sind. Nach den §§ 71 f.
AktG und § 33 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) bestehen die eigenen
Anteile bei deren Erwerb durch die Kapitalgesellschaft fort (vgl. Kersting in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 24. Aufl.,
§ 33 Rz 24); es liegt gerade keine echte Herabsetzung des Nennkapitals vor. Abgesehen davon unterstellt auch
§ 272 Abs. 1b HGB den Fortbestand der eigenen Anteile. Anderenfalls wäre deren Veräußerung durch die
Kapitalgesellschaft nicht möglich.


Danach war die legislative Zielsetzung auf den Bilanzausweis und nicht auf eine Neuinterpretation des
Begriffsverständnisses eigener Anteile ausgerichtet. § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB begründet für die Handelsbilanz
zwar ein Ansatzverbot für eigene Anteile, negiert aber nicht deren Qualität als Vermögensgegenstand
(MüKoAktG/Oechsler, 6. Aufl., § 71 Rz 414; Roser in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8 Rz 86; Schmidtmann, Ubg 2013, 755,
756).


42


(2) Zudem erfüllen die nicht zur Einziehung erworbenen eigenen Anteile weiterhin die Voraussetzungen eines
Wirtschaftsguts. Dabei werden die bei eigenen Anteilen bestehenden Besonderheiten nicht verkannt.


43


Die eigenen Anteile existieren ‑‑wie vorstehend ausgeführt‑‑ als Vermögensgegenstand weiter. Sie sind auf Dritte
übertragbar und damit verkehrsfähig. Zudem besitzen eigene Anteile aus der Sicht eines potentiellen Erwerbers
einen Wert, den die Kapitalgesellschaft realisieren kann. Zutreffend ist zwar, dass die Beteiligungsrechte aus
eigenen Aktien nach § 71b AktG ruhen. Solange aber die eigenen Aktien nicht eingezogen und damit nicht als
Wirtschaftsgüter "vernichtet" werden, können sie durch die Kapitalgesellschaft im Grundsatz durch Veräußerung
verwertet werden.


44


d) Selbst wenn die Regelungen in § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB aufgrund der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz
für die Steuerbilanz nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG auch ein steuerrechtlich zu beachtendes Aktivierungsverbot
(Ansatzverbot) begründen sollten, führte dies nicht dazu, dass die eigenen Anteile ihre materiell-rechtliche Qualität
als Wirtschaftsgüter verlieren würden. Für diesen Fall dürften zwar die eigenen Anteile aufgrund der
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz auch nicht auf der Aktivseite der Steuerbilanz ausgewiesen werden. Es existieren
aber keine darüber hinausgehenden steuerrechtlichen Vorschriften, welche die Wirtschaftsgutsqualität eigener
Anteile negieren.


45


e) Die vom FA hiergegen vorgetragenen Einwände greifen nicht durch.46


Das FA weist zwar zutreffend darauf hin, dass die übertragenen Aktien unmittelbar mit der Zurechnung des
Eigentums bei der B-AG mit Blick auf § 71b AktG erhebliche Eigenschaften verlieren und der Kapitalgesellschaft nur
einen begrenzten Nutzen bringen. Gleichwohl handelt es sich ‑‑entgegen der Auffassung des FA‑‑ weiterhin um das
nämliche Wirtschaftsgut. Der Inhaber der eigenen Aktien hält weiterhin ein Stück seiner Inhaberschaft "in den
Händen". Er kann über die eigenen Aktien verfügen und deren Wert am Markt realisieren. Dies lässt es nicht zu, die
eigenen Anteile als bloßen Korrekturposten des Eigenkapitals zu begreifen.


47


Abweichendes ergäbe sich auch dann nicht, wenn eigene Anteile nach dem Grundsatz der Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz in der Steuerbilanz nicht mehr auf der Aktivseite ausgewiesen werden dürften. Denn ein
steuerrechtliches Ansatzverbot (Aktivierungsverbot) bedeutet ‑‑wie vorstehend dargestellt‑‑ nicht zwingend, dass
auch die Wirtschaftsgutsqualität verlorengeht.


48


4. Die Stückaktien sind auch in das Betriebsvermögen der B-AG übertragen worden.49


Nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG müssen die Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder ‑‑wie im Streitfall‑‑ die
einzelnen Wirtschaftsgüter der real geteilten Personengesellschaft "in das jeweilige Betriebsvermögen der
einzelnen Mitunternehmer" übertragen werden. Das setzt voraus, dass sie in das Betriebsvermögen eines an der
Realteilung beteiligten Mitunternehmers (Realteiler) gelangt sind (dazu unter a) und dass die stillen Reserven nach
der Übertragung weiterhin allein den Realteilern zuzurechnen sind (dazu unter b). Auch diese Voraussetzungen sind
im Streitfall erfüllt.


50


a) Die der B-AG als Abfindung übertragenen Stückaktien sind in das Betriebsvermögen der B-AG gelangt. Da eine
Kapitalgesellschaft über keine außerbetriebliche Sphäre verfügt (BFH-Urteil vom 22.08.2007 - I R 32/06, BFHE 218,
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523, BStBl II 2007, 961, unter II.2., II.3. und II.3.a [Rz 12, 13, 15]), ist es von vornherein ausgeschlossen, dass die der
B-AG als Abfindung übertragenen Wirtschaftsgüter dort nicht Betriebsvermögen geworden sind.


b) Die stillen Reserven sind nach der Übertragung auch weiterhin allein den Realteilern zuzurechnen.52


aa) § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG erfordert, dass die stillen Reserven auch nach der Übertragung (allein) den Realteilern
zuzurechnen sind.


53


Unschädlich ist es, wenn im Zuge der Realteilung stille Reserven von einem Realteiler auf einen anderen Realteiler
verlagert werden; insoweit setzt § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG zwar eine personenidentische, nicht aber zusätzlich die
beteiligungsidentische Beteiligung der Realteiler an den stillen Reserven vor und nach der Realteilung voraus. So
ist anerkannt, dass die ungeschmälerte spätere Besteuerung der stillen Reserven durch die Anpassung der
Kapitalkonten (Auf- oder Abstocken) an die Buchwerte der (zugeteilten) Wirtschaftsgüter
(Kapitalkontenanpassungsmethode) erreicht wird, was zu einer Verlagerung von stillen Reserven von einem
Realteiler auf einen anderen führt (BFH-Urteil vom 16.12.2015 - IV R 8/12, BFHE 252, 141, BStBl II 2017, 766,
Rz 19; Schmidt/Wacker, EStG, 44. Aufl., § 16 Rz 500). Es ist aber schädlich, wenn mit der Übertragung der eigenen
Anteile die in diesen ruhenden stillen Reserven auf Dritte überspringen.


54


bb) Im Streitfall sind die stillen Reserven in den auf die B-AG übertragenen Stückaktien nicht auf die übrigen
Aktionäre der B-AG übergegangen. Vielmehr blieben sie den an der Klägerin beteiligten Mitunternehmern und der
B-AG zugeordnet (dazu unter (1)). Unerheblich ist, dass die Anteile später eingezogen worden und die stillen
Reserven dadurch zu diesem späteren Zeitpunkt auf die übrigen Aktionäre übergesprungen sind (dazu unter (2)).


55


(1) Die personelle Zuordnung stiller Reserven kann regelmäßig aus der Zurechnung des Wirtschaftsguts abgeleitet
werden. Das Wirtschaftsgut als "bilanzsteuerrechtliche Grundeinheit" des Betriebsvermögens und Speicher
historischer (fortgeführter) Anschaffungs- und Herstellungskosten fungiert zugleich als Merkposten für die spätere
Besteuerung der stillen Reserven im Fall eines Realisationsakts. Der Kapitalgesellschaft als Inhaberin der eigenen
Anteile sind daher die in diesen Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven allein zuzurechnen. Allein ihr gebührt
die Verwertung ihrer Anteile. Es findet kein Transfer der stillen Reserven auf die Aktionäre der B-AG statt.


56


Dabei verkennt der Senat nicht, dass einer AG (hier der B-AG) infolge des Ruhens der Rechte aus den eigenen Aktien
(§ 71b AktG) insbesondere keine Vermögensrechte mehr aus den Anteilen zustehen. Die AG hat daher weder einen
Anspruch auf Dividende noch einen Anspruch auf einen Anteil am Liquidationsüberschuss (z.B. Albrecht vom Kolke
in Hölters/Weber, Aktiengesetz, 5. Aufl., § 71b Rz 3). Damit erhöhen sich zwar reflexartig die Dividenden- und
Abwicklungsüberschussquoten der übrigen Aktionäre (Grigoleit/Rachlitz, Aktiengesetz, 2. Aufl., § 71b Rz 5;
BeckOGK/Cahn, Stand 01.02.2025, AktG § 71b Rz 10; Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30.01.1995 - II ZR 45/94,
Neue Juristische Wochenschrift 1995, 1017, zu § 33 GmbHG). Die Verfügungsbefugnis über die eigenen Aktien steht
aber weiterhin der AG zu. Die stillen Reserven bleiben ‑‑solange sie als werbende Gesellschaft existiert‑‑
ausschließlich ihr zugeordnet.


57


(2) Ebenso steht die Möglichkeit, dass die nicht zur Einziehung erworbenen eigenen Aktien zu einem späteren
Zeitpunkt gleichwohl eingezogen werden, der Steuerneutralität nicht entgegen.


58


Bei einer Einziehung der eigenen Aktien werden diese Wirtschaftsgüter zwar "vernichtet", so dass die in diesen
Anteilen ruhenden stillen Reserven zwangsläufig nicht mehr der AG ‑‑hier der B-AG‑‑ zugeordnet werden können;
sie springen auf die übrigen Aktionäre über. Allerdings hat der Gesetzgeber in § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG bei einer
Realteilung mit Einzelwirtschaftsgütern ‑‑wie hier‑‑ diejenigen nachträglich eintretenden Sachverhalte
(Veräußerung und Entnahme) beschrieben, die zu einem rückwirkenden Ansatz des gemeinen Werts führen. Danach
kann allein der Umstand, dass die in den übertragenen Einzelwirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven von
einem nach der Realteilung eintretenden (sonstigen) Vorgang betroffen werden, nicht die Steuerneutralität der
Übertragung der Abfindungsgüter rückwirkend beseitigen.


59


5. Auch die weitere Voraussetzung einer steuerneutralen Realteilung, die Sicherstellung der Besteuerung der stillen
Reserven, ist gegeben.


60


a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG ist die Buchwertfortführung nur zulässig, sofern die Besteuerung der stillen
Reserven sichergestellt ist. Dies erfordert, dass auch nach der Übertragung der Wirtschaftsgüter der grundsätzliche
Besteuerungszugriff auf die stillen Reserven durch den (deutschen) Fiskus fortbesteht.


61


Werden ‑‑wie im Streitfall‑‑ im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter auf eine ausscheidende62
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Mitunternehmerkapitalgesellschaft übertragen, wechseln zu diesem Zeitpunkt die in einem Personenunternehmen
entstandenen stillen Reserven vollständig in das Körperschaftsteuerregime. Ob dieser Wechsel und die damit
einhergehenden Unterschiede bei der Besteuerung der stillen Reserven ‑‑wie zum Beispiel der niedrigere
Körperschaftsteuersatz (§ 23 Abs. 1 KStG) oder die gegebenenfalls eingreifenden Steuerbefreiungen (§ 8b Abs. 2
KStG)‑‑ einer steuerneutralen Realteilung (Buchwertfortführung) entgegenstehen, hat der Gesetzgeber für
Realteilungen, bei denen Einzelwirtschaftsgüter übertragen werden, allerdings abschließend in der
Körperschaftsteuerklausel des § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG geregelt (dazu unter C.IV.). Die mit diesem "Regimewechsel"
gegebenenfalls einhergehende "Gefährdung" der Besteuerung der in den übertragenen Einzelwirtschaftsgütern
ruhenden stillen Reserven ist daher nicht im Rahmen des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG zu prüfen. Dies bestätigt auch der
durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) eingefügte § 16 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 6
Abs. 5 Satz 7 EStG n.F., der für Realteilungen, bei denen Einzelwirtschaftsgüter auf
Mitunternehmerkapitalgesellschaften übertragen werden, die Möglichkeit der Buchwertfortführung weiter einengt
und die Subjektbezogenheit der stillen Reserven innerhalb des Körperschaftsteuerregimes sicherstellt (dazu unter
C.IV.3.).


b) Nach diesen Grundsätzen bleibt die Besteuerung der stillen Reserven nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG sichergestellt.63


Die Stückaktien wurden in das inländische Betriebsvermögen der B-AG übertragen. Dabei ist es für die Frage, ob die
Besteuerung der in diesen Einzelwirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG
sichergestellt ist, ohne Bedeutung, wie das spätere Ausscheiden dieser Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen
der B-AG körperschaftsteuerrechtlich zu behandeln ist. Der Streit, ob die Veräußerung eigener Anteile für die
Kapitalgesellschaft eine insgesamt steuerneutrale Kapitalmaßnahme (so z.B. BMF-Schreiben vom 27.11.2013, BStBl
I 2013, 1615, Rz 9, 13; Ortmann-Babel/Bolik/Gageur, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2009, 934, 936;
Förster/Schmidtmann, Betriebs-Berater 2009, 1342, 1344; Günter, Die Steuerberatung 2009, 395, 399;
Herzig/Briesemeister, Die Wirtschaftsprüfung ‑‑Wpg‑‑ 2010, 63, 74 f.; Bruckmeier/Zwirner/Künkele, DStR 2010,
1640, 1642; Breuninger/Müller, GmbHRundschau 2011, 10, 15; Köhler, DB 2011, 15, 21; Blumenberg/Lechner, DB
2014, 141 ff.; Bachmann/Heckner, Wpg 2016, 832 ff.) oder ein Veräußerungsvorgang im Sinne des § 8b KStG (so z.B.
FG Münster, Urteil vom 13.10.2016 - 9 K 1087/14 K,G,F, EFG 2017, 423, Rz 58 ff.; Herlinghaus in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8b Rz 200; Pung in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 8b KStG
Rz 175; Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, 2. Aufl., § 8b KStG Rz 274; Hüttemann in Unternehmensbesteuerung,
Festschrift für Norbert Herzig zum 65. Geburtstag, 595, 607; Siebert/Ivzhenko-Siebert, FinanzRundschau ‑‑FR‑‑
2012, 285, und FR 2014, 354, 355; Haase, Ubg 2017, 285, 291; vgl. auch Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b
Rz 163a) ist, bedarf daher keiner Klärung.


64


c) Der Sicherstellung der Besteuerung der stillen Reserven stünde es auch nicht entgegen, wenn die Regelungen in
§ 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB ein in der Steuerbilanz zu beachtendes Aktivierungsverbot begründen sollten.


65


Das Gesetz beschränkt die zu Buchwerten vorzunehmende Realteilung nicht auf das Betriebsvermögen
Bilanzierender. Es ist für die Anwendung der Realteilungsgrundsätze unerheblich, ob der Gewinn im abgebenden
und/oder aufnehmenden Betrieb durch Bilanzierung oder durch Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt
wird (für die Zulässigkeit der Überschussrechnung vor und nach der Realteilung BFH-Urteil vom 11.04.2013 -
III R 32/12, BFHE 241, 346, BStBl II 2014, 242; Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 16 EStG Rz 552;
Stahl in Korn, § 16 EStG Rz 322). Wenn aber eine steuerneutrale Realteilung auch dann vorliegen kann, wenn der
Gewinn im aufnehmenden Betrieb nicht bilanziell durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wird, könnte auch
der fehlende Ausweis der übertragenen Einzelwirtschaftsgüter auf der Aktivseite einer Steuerbilanz nicht schädlich
sein.


66


6. Der Umstand, dass die B-AG als Ausscheidende neben den Stückaktien (Einzelwirtschaftsgüter) auch eine
Barleistung in Höhe ihrer Hafteinlage von … € erhalten hat, führt zu keiner (gegebenenfalls anteiligen)
Gewinnrealisierung. Dabei kann dahinstehen, ob der vom Spitzenausgleich (vgl. dazu z.B. BFH-Urteil vom
11.04.2013 - III R 32/12, BFHE 241, 346, BStBl II 2014, 242, Rz 18, m.w.N.; BMF-Schreiben vom 19.12.2018, BStBl I
2019, 6, Rz 16) abzugrenzende "Wertausgleich", der bei einer "unechten" Realteilung ‑‑neben den übertragenen
Einzelwirtschaftsgütern‑‑ aus Barmitteln der Personengesellschaft zur Herstellung einer dem wahren Anteilswert
entsprechenden Abfindung an den Ausscheidenden gezahlt wird, bei diesem zu einer (anteiligen)
Gewinnrealisierung führt. Denn eine (anteilige) Gewinnrealisierung scheidet jedenfalls dann aus, wenn ‑‑wie im
Streitfall‑‑ feststeht, dass die von der Personengesellschaft erfolgte Barzahlung kein Entgelt für die im
Mitunternehmeranteil ruhenden stillen Reserven sein kann. So wirkt im Streitfall die Zahlung von … € wie die
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Rückzahlung des Haftkapitals. Sie steht in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den im
Mitunternehmeranteil der B-AG ruhenden stillen Reserven.


Es kann daher auch dahinstehen, ob die bei der "echten" Realteilung und bei der "unechten" Realteilung gegen
Übertragung von Teilbetrieben geltenden Rechtsprechungsgrundsätze, wonach zur Herstellung einer dem wahren
Anteilswert entsprechenden Abfindung vorhandene liquide Mittel sowie bestehende Forderungen und
Verbindlichkeiten der Personengesellschaft den einzelnen Gesellschaftern frei zugeordnet werden können (BFH-
Urteile vom 10.12.1991 - VIII R 69/86, BFHE 166, 476, BStBl II 1992, 385, unter A.I.2.d; vom 17.09.2015 - III R 49/13,
BFHE 252, 17, BStBl II 2017, 37, Rz 44, zu liquiden Mitteln), auch auf das Ausscheiden gegen Abfindung mit
Einzelwirtschaftsgütern und Barmitteln übertragen werden können.


68


IV. Einer steuerneutralen Realteilung steht auch die Körperschaftsteuerklausel in § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG nicht
entgegen. Denn diese nach ihrem Wortlaut erfüllte Norm (dazu unter 1.) ist im Streitfall nicht anzuwenden, weil sie
für die hier gegebene Konstellation, in der im Zeitpunkt der "unechten" Realteilung, das heißt im Zeitpunkt des
Ausscheidens der Mitunternehmerkapitalgesellschaft gegen Sachwertabfindung, an der Personengesellschaft
ausschließlich (inländische) Körperschaften beteiligt sind, teleologisch zu reduzieren ist (dazu unter 2.). Der auch für
diese Konstellation eine (anteilige) Gewinnrealisierung vorsehende § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG n.F. ist im Streitfall noch
nicht anwendbar (dazu unter 3.).


69


1. Im Streitfall ist der Tatbestand des § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG nach seinem Wortlaut erfüllt.70


a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung ist bei einer Realteilung, bei der ‑‑wie im
Streitfall‑‑ einzelne Wirtschaftsgüter übertragen werden, § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG nicht anzuwenden, soweit die
Wirtschaftsgüter unmittelbar oder mittelbar auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
übertragen werden; in diesem Fall ist bei der Übertragung der gemeine Wert anzusetzen.


71


b) Die B-AG war zunächst an allen zum Gesamthandsvermögen der Klägerin gehörenden Wirtschaftsgütern beteiligt,
und zwar nach den Ausführungen des FA mit einem Anteil in Höhe von … (circa … %). Infolge der "unechten"
Realteilung sind die ihr übertragenen Einzelwirtschaftsgüter aus dem Gesamthandsvermögen der Klägerin in das
Alleineigentum der B-AG übergegangen. Danach sind die Einzelwirtschaftsgüter unmittelbar auf eine Körperschaft
übertragen worden.


72


2. Gleichwohl ist die Norm nach Ansicht des Senats im Streitfall nicht nur lediglich einschränkend (dazu unter a),
sondern gar nicht anzuwenden (dazu b).


73


a) Die Finanzverwaltung und das Fachschrifttum legen § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG einschränkend dahin aus, dass die
stillen Reserven nur in dem Umfang aufzudecken sind, in dem sie bisher auf die anderen Mitunternehmer entfallen
sind (BMF-Schreiben vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, Rz 11; Stahl in Korn, § 16 EStG Rz 303;
Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 16 EStG Rz 416; Seer in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 16 Rz 207). Nach dem
"Realteilungserlass" gilt dies auch dann, wenn an der real zu teilenden Mitunternehmerschaft ausschließlich
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen beteiligt sind (BMF-Schreiben vom 19.12.2018,
BStBl I 2019, 6, Rz 11; gleicher Ansicht Schmidt/Wacker, EStG, 44. Aufl., § 16 Rz 553). Danach würde sich ein
Aufgabegewinn der B-AG ergeben. Er wäre der Höhe nach allerdings beschränkt, da zu berücksichtigen wäre, dass
insoweit keine Aufdeckung der stillen Reserven in den übertragenen Einzelwirtschaftsgütern erfolgen würde, als die
B-AG an diesen Wirtschaftsgütern bereits vor ihrem Ausscheiden beteiligt war.


74


b) Nach Ansicht des erkennenden Senats ist § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG aber ‑‑ebenso wie § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG‑‑ im
Wege teleologischer Reduktion dahin auszulegen, dass der Ansatz des gemeinen Werts ausscheidet, wenn kein
Wechsel stiller Reserven aus dem Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime erfolgt (gleicher Ansicht
Niehus/Wilke, Die Besteuerung der Personengesellschaften, 9. Aufl., S. 303; Broemel/Kölle, DStR 2021, 2877, 2880;
vgl. auch FG Berlin Brandenburg, Beschluss vom 05.11.2024 - 8 V 8118/24, EFG 2025, 246).


75


aa) Die Regelung in § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG entstammt ebenso wie die in § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG dem
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20.12.2001 (BGBl I 2001, 3858) ‑‑UntStFG ‑‑. Nach der
Rechtsprechung des erkennenden Senats hat der Gesetzgeber mit diesen Vorschriften ein inhaltlich weitgehendes
Ziel verfolgt. Er wollte von vornherein verhindern, dass bei den in § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG genannten Konstellationen
die im Zeitpunkt der Übertragung vorhandenen stillen Reserven entweder zu diesem Zeitpunkt (§ 6 Abs. 5 Satz 5
EStG) oder innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist (§ 6 Abs. 5 Satz 6 EStG) steuerneutral (unversteuert) von dem
Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime wechseln (BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274,
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55, BStBl II 2025, 111, Rz 21). Dieser Rechtsprechung liegt der Gedanke zugrunde, dass die Regelungen in § 6 Abs. 5
Satz 5 und 6 EStG eine Statusänderung der stillen Reserven aus dem Einkommensteuer- in das
Körperschaftsteuerregime sanktionieren. Sie bezwecken, die im Zeitpunkt der Übertragung nach § 6 Abs. 5 Satz 3
EStG vorhandenen stillen Reserven zu besteuern, die in den körperschaftsteuerrechtlichen Bereich wechseln (BFH-
Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274, 55, BStBl II 2025, 111, Rz 58). Danach liegt ein zu sanktionierender
Statuswechsel nur vor, wenn die stillen Reserven erstmals einem Körperschaftsteuersubjekt zuzurechnen sind. Es ist
daher ‑‑wie vom erkennenden Senat ausdrücklich entschieden‑‑ in den Fällen des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG
unschädlich (kein Sperrfristverstoß), wenn die stillen Reserven von einem Körperschaftsteuersubjekt auf ein
anderes Körperschaftsteuersubjekt wechseln (BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274, 55, BStBl II 2025,
111, Rz 51). Diese teleologische Reduktion erstreckt sich inhaltlich aber nicht nur auf die der Übertragung des
Wirtschaftsguts nachfolgenden Sachverhalte im Sinne des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG, sondern auch auf die den
Zeitpunkt der Übertragung des Wirtschaftsguts selbst betreffenden Sachverhalte im Sinne des § 6 Abs. 5 Satz 5 EStG
(Wendt, FR 2022, 355, 356).


bb) In den Gesetzesmaterialien zu § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG i.d.F. des UntStFG heißt es, dass die in § 6 Abs. 5 Satz 4
und 5 EStG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433) ‑‑jetzt § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6
EStG‑‑ enthaltenen Einschränkungen der Steuerneutralität der Übertragung, soweit Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen betroffen sind, auch hier zu beachten sind (BTDrucks 14/6882,
S. 34). § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG stellt daher eine Parallelvorschrift zu § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG dar. Diese Norm
soll vermeiden, dass im Zuge einer Realteilung Einzelwirtschaftsgüter zu Buchwerten auf Körperschaften
übertragen werden und die mit diesem Regimewechsel einhergehenden Unterschiede bei der Besteuerung der
stillen Reserven ‑‑wie zum Beispiel der niedrigere Körperschaftsteuersatz (§ 23 Abs. 1 KStG) oder die
gegebenenfalls eingreifenden Steuerbefreiungen (§ 8b Abs. 2 KStG)‑‑ zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden
können (vgl. HHR/Kulosa, § 16 EStG Rz 565; Niehus/Wilke, Die Besteuerung der Personengesellschaften, 9. Aufl.,
S. 303).


77


Danach greifen die vom erkennenden Senat zur Auslegung des § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG angestellten
Überlegungen auch bei der Auslegung des § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG ein. § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG erfordert daher, dass
die stillen Reserven erstmals einem Körperschaftsteuersubjekt zuzurechnen sind. Es ist folglich unschädlich, wenn
im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter auf eine Körperschaft übertragen werden und an der
Personengesellschaft nur Körperschaftsteuersubjekte beteiligt sind. Der bloße Wechsel stiller Reserven von einem
Körperschaftsteuersubjekt auf ein anderes Körperschaftsteuersubjekt ist unschädlich und entspricht dem
Regelungsinhalt des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG, der es akzeptiert, dass im Zuge der Realteilung stille Reserven dem
Grunde und der Höhe nach von einem Realteiler auf einen anderen Realteiler verlagert werden.


78


cc) Abweichendes ergibt sich auch dann nicht, wenn man den durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen
zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom
07.12.2006 (BGBl I 2006, 2782) eingefügten § 16 Abs. 5 EStG in die Betrachtung einbezieht.


79


Diese Vorschrift ergänzt die ‑‑auf die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern beschränkte‑‑
Körperschaftsteuerklausel des § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG um eine Regelung für solche Realteilungen, bei denen
Teilbetriebe und hiermit Anteile an Körperschaften übertragen werden. Sie will verhindern, dass stille Reserven, die
in Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen (insbesondere in Anteilen an
Kapitalgesellschaften) enthalten sind, von natürlichen Personen auf Körperschaften verlagert und anschließend
durch die Körperschaft nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei realisiert werden (vgl. HHR/Kulosa, § 16 EStG Rz 750).


80


§ 16 Abs. 5 EStG enthält zwar ‑‑anders als § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG‑‑ ausdrücklich eine Formulierung, die den
erstmaligen Übergang der stillen Reserven aus dem Einkommensteuerregime in das Körperschaftsteuerregime
beschreibt ("… von einem nicht von § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes begünstigten Steuerpflichtigen
auf einen von § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes begünstigten Mitunternehmer …"). Die Norm knüpft
aber den Ausschluss der Buchwertfortführung im Zuge von Realteilungen, bei denen Teilbetriebe und hiermit
Anteile an Körperschaften mitübertragen werden, daran an, dass stille Reserven von einer natürlichen Person auf
ein Körperschaftsteuersubjekt wechseln. Weshalb dies insbesondere bei der Übertragung von Anteilen an
Körperschaften als Einzelwirtschaftsgüter anders sein sollte, ist nicht nachvollziehbar.


81


dd) Mit dem Einwand des FA, wonach eine entsprechende teleologische Reduktion bei einer Übertragung des
Einzelwirtschaftsguts auf einen gemeinnützigen Verein oder eine Gebietskörperschaft (gemeint ist wohl die
Übertragung auf eine von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft) zur Folge hätte, dass dieses Wirtschaftsgut
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auf Dauer der Besteuerung entzogen wäre, muss sich der erkennende Senat nicht auseinandersetzen. Denn der
Streitfall gibt keinen Anlass, über diese Konstellation zu entscheiden. Es ist weder vorgetragen noch sonst
ersichtlich, dass die B-AG eine von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft sein könnte.


ee) Nach alledem greift § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG im Streitfall nicht ein. An der Klägerin waren im Zeitpunkt des
Ausscheidens der B-AG ausschließlich (inländische) Körperschaften beteiligt. Damit ist eine Statusänderung der
stillen Reserven nicht eingetreten.


83


3. § 16 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG n.F. ist im Streitfall zeitlich noch nicht anwendbar. Diese
Regelungen gelten erstmals für Übertragungen von Wirtschaftsgütern, die nach dem 18.10.2024 stattfinden (§ 52
Abs. 12 Satz 19 EStG n.F.).


84


§ 16 Abs. 3 Satz 5 EStG n.F. ordnet die entsprechende Geltung des § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG n.F. an. Nach § 6 Abs. 5
Satz 7 EStG n.F. liegt eine unmittelbare oder mittelbare Begründung oder Erhöhung eines Anteils einer
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem übertragenen Wirtschaftsgut im Sinne von § 6
Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG auch vor, wenn dieser Anteil an die Stelle eines unmittelbaren oder mittelbaren Anteils
einer anderen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse tritt. Mit dieser Neuregelung wendet sich
der Gesetzgeber gegen die vom erkennenden Senat in dem BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18 (BFHE 274, 55,
BStBl II 2025, 111, Rz 51) vorgenommene teleologische Reduktion des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG. Die Neuregelung
schreibt nunmehr die Subjektbezogenheit der stillen Reserven innerhalb des Körperschaftsteuerregimes fest
(BTDrucks 20/13419, S. 203 f.). Danach scheidet eine Buchwertfortführung auch dann aus, wenn die stillen Reserven
innerhalb des Körperschaftsteuerregimes zwischen verschiedenen Körperschaftsteuersubjekten wechseln. Diese
Erwägungen gelten über § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG n.F. auch für die Realteilung (BTDrucks 20/13419, S. 204). Danach
soll § 16 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG n.F. einen Buchwertansatz auch insoweit ausschließen, als an der
Personengesellschaft mehrere ‑‑gegebenenfalls auch ausschließlich‑‑ Körperschaften beteiligt sind und im Zuge
der Realteilung, bei der Einzelwirtschaftsgüter übertragen werden, die stillen Reserven zwischen verschiedenen
Körperschaftsteuersubjekten wechseln.


85


Da im Streitfall die Einzelwirtschaftsgüter allerdings vor dem 19.10.2024 übertragen worden sind, sind diese
Normen noch nicht anwendbar.


86


V. Schließlich hat das FG zu Recht entschieden, dass die Einziehung der eigenen Aktien im Mai 2017 keinen
Sperrfristverstoß nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG begründet hat.


87


Nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG ist für den jeweiligen Übertragungsvorgang rückwirkend der gemeine Wert
anzusetzen, soweit bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertragen worden sind, zum Buchwert
übertragener Grund und Boden, übertragene Gebäude oder andere übertragene wesentliche Betriebsgrundlagen
innerhalb einer Sperrfrist nach der Übertragung veräußert oder entnommen werden; diese Sperrfrist endet drei
Jahre nach Abgabe der Steuererklärung der Mitunternehmerschaft für den Veranlagungszeitraum der Realteilung.


88


1. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die mit der Buchwertfortführung verbundene Begünstigung nur solchen
Realteilungen zugutekommt, die der Umstrukturierung, nicht aber der Vorbereitung einer Veräußerung oder
Entnahme einzelner Wirtschaftsgüter dienen (BFH-Urteil vom 23.11.2021 - VIII R 14/19, BFHE 275, 116, BStBl II
2022, 371, Rz 25; BTDrucks 14/6882, S. 34). Der Sperrfristverstoß besteht darin, dass die in § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG
genannten Einzelwirtschaftsgüter innerhalb der Sperrfrist veräußert oder entnommen werden. Damit wird der
schädliche ‑‑der Buchwertübertragung nachgelagerte‑‑ Verstoß auf die Veräußerung oder Entnahme des
Einzelwirtschaftsguts beschränkt.


89


2. Die im Mai 2017 erfolgte Einziehung der eigenen Aktien lässt sich weder unter den Begriff der Veräußerung noch
unter den der Entnahme subsumieren.


90


a) Die Einziehung der eigenen Aktien erfüllt nicht den Tatbestand einer Veräußerung.91


Unter einer Veräußerung versteht man die entgeltliche Übertragung des zivilrechtlichen oder zumindest des
wirtschaftlichen Eigentums an Wirtschaftsgütern auf einen anderen Rechtsträger (z.B. BFH-Urteil vom 22.09.1992 -
VIII R 7/90, BFHE 170, 29, BStBl II 1993, 228, unter 1.a). Hieran fehlt es. Die B-AG hat nach den tatsächlichen
Feststellungen des FG für die eigenen Aktien von den übrigen Aktionären keine Entschädigung erhalten. Es fehlt
daher bereits an einem Entgelt. Zudem sind die eigenen Aktien nicht auf andere Rechtsträger (Aktionäre)
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übertragen worden. Vielmehr sind die eigenen Aktien infolge der Einziehung vernichtet worden und damit rechtlich
nicht mehr existent.


b) Ebenso ist die Einziehung der eigenen Anteile keine Entnahme.93


Der Begriff der Entnahme ist in § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG legal definiert. Danach sind Entnahmen alle Wirtschaftsgüter,
die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe
des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Die Entnahme setzt daher die Überführung des Wirtschaftsguts aus dem
Betriebsvermögen in das Privatvermögen voraus. Auch hieran fehlt es im Streitfall, weil neben der fehlenden
Privatsphäre einer inländischen Kapitalgesellschaft (BFH-Urteil vom 22.08.2007 - I R 32/06, BFHE 218, 523, BStBl II
2007, 961, unter II.2.) der Untergang der eigenen Anteile ihre Überführung in das Privatvermögen ausschließt.


94


VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Etwaige außergerichtliche Kosten der Beigeladenen sind
aus Billigkeitsgründen zu erstatten (§ 139 Abs. 4 FGO). Sie hat das Verfahren durch ihren Sachvortrag in der
Revisionsinstanz wesentlich gefördert.
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Urteil vom 23. September 2025, II R 19/24
(Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft als Schenkung)


ECLI:DE:BFH:2025:U.230925.IIR19.24.0


BFH II. Senat


ErbStG § 7 Abs 1 Nr 1, ErbStG § 7 Abs 8 S 1, ErbStG § 9 Abs 1 Nr 2, ErbStG § 11, BGB § 177 Abs 1, BGB § 184 Abs 1, BGB
§ 398 S 2, BGB § 413


vorgehend FG Münster, 23. Mai 2024, Az: 3 K 2585/21 Erb


Leitsätze


1. § 7 Abs. 8 Satz 1 des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) fingiert eine Schenkung. Die Vorschrift enthält
kein subjektives Tatbestandsmerkmal, weder in Gestalt eines Bewusstseins der Unentgeltlichkeit noch einer
Bereicherungsabsicht (Anschluss an das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356).


2. Besteht die Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG in der Abtretung eines GmbH-Anteils, stimmt der
Ausführungszeitpunkt im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, zu dem die Abtretung
zivilrechtlich wirksam wird, überein. Ob die Leistung zu einer Werterhöhung der Anteile der Gesellschafter geführt hat,
ist auf diesen Zeitpunkt bezogen zu prüfen.


3. Ist ein Abtretungsvertrag aufgrund des Handelns eines vollmachtlosen Vertreters nach § 177 Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) schwebend unwirksam, entsteht die Schenkungsteuer erst mit der nach § 184 Abs. 1 BGB
erforderlichen Genehmigung. Die zivilrechtliche Rückwirkung der Genehmigung hat schenkungsteuerrechtlich keine
Bedeutung.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 23.05.2024 - 3 K 2585/21 Erb
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger), sein Bruder B und sein Vater V waren Gesellschafter der A GmbH. Die
Brüder hielten jeweils 30 % und V hielt 40 % des Stammkapitals der Gesellschaft.


1


Am 15.01.2013 schlossen der Kläger, B und V einen notariellen Vertrag, wobei der Kläger und B die A GmbH als
gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer vertraten. Der Vertrag hatte folgenden Inhalt:


"II. Verkauf und Abtretung von Geschäftsanteilen


1. … [B] verkauft hiermit seine … Beteiligungen an … [der] Firma [A GmbH] im Nennwert von 30.000,00 EUR … an
die Firma [A GmbH] oder einen von ihr zu benennenden Dritten.


2. Der Verkauf erfolgt mit Wirkung zum 01.11.2017.
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Bis zu diesem Zeitpunkt verbleibt [B] zivilrechtlich und wirtschaftlich Gesellschafter der vorbezeichneten
Gesellschaften. Insbesondere steht ihm das Gewinnbezugsrecht und auch das Stimmrecht an den verkauften
Beteiligungen zu. …


3. Die Kaufpreise betragen für die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen [A GmbH] 2.100.000,00 EUR.


Sofern in der Zeit zwischen der Beurkundung dieses Vertrages und dem 31.10.2017 Gewinnausschüttungen erfolgen
…, mindert sich der unter Ziff. 3a) genannte Kaufpreis um die erfolgten Gewinnausschüttungen … Der danach
verbleibende maßgebliche Kaufpreis ist am 02.11.2017 fällig. …


4. [B] und [der Kläger] nehmen diesen Kauf im Namen der [A GmbH] an.


…


7. Die Firma [A GmbH] ist in ihrer Eigenschaft als Käuferin der Anteile berechtigt, innerhalb eines Monats vor dem
Verkaufs-Stichtag, d.h. bis zum 30.09.2017, einen oder mehrere Dritte zu benennen, der bzw. die die verkauften
Geschäftsanteile erwerben. …


Sollten der oder die benannten Dritten nicht rechtzeitig vor dem 01.11.2017 einen schuldrechtlichen Vertrag zu den
Bedingungen dieses Kaufvertrages … abschließen …, so bleibt es bei der Verpflichtung der Firma [A GmbH] aus
diesem Vertrag."


V verstarb am xx.xx.2013.3


Mit notariellem Vertrag vom 31.01.2018 erklärte der Kläger als vollmachtloser Vertreter des B die Abtretung des mit
Wirkung zum 01.11.2017 verkauften Anteils an der A GmbH an diese. Zugleich nahm er die Abtretung als
zwischenzeitlich alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der A GmbH an. B genehmigte die
Abtretungserklärung des Klägers am 29.05.2018 vor einem Notar.


4


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) ging von einer gemischten Schenkung des B an den Kläger aus
und setzte mit Bescheid vom 07.01.2020 Schenkungsteuer in Höhe von 3.809.015 € auf den 01.11.2017 gegen den
Kläger fest. Dabei brachte das FA den Wert des Erwerbs mit 10.902.993 € zum Ansatz; dem Ertragswert des
abgetretenen Anteils am 01.11.2017 in Höhe von 11.802.993 € stand nach seiner Auffassung ‑‑unter
Berücksichtigung anzurechnender Gewinnausschüttungen in Höhe von 1.200.000 €‑‑ ein Kaufpreis von 900.000 €
gegenüber.


5


Mit dem Einspruch machte der Kläger im Wesentlichen geltend, B habe keinen Schenkungswillen besessen, da er
und B zerstritten gewesen seien. 2012 sei es zu einem nachhaltigen Zerwürfnis zwischen ihnen gekommen, weshalb
B das Unternehmen endgültig verlassen habe. Der vereinbarte Kaufpreis sei nach den bei Abschluss des
Kaufvertrags vorhandenen Erkenntnissen ausgewogen gewesen.


6


Das Feststellungsfinanzamt ermittelte die Werterhöhung des Anteils des Klägers auf den 01.11.2017 mit
9.688.833 € (30 % des Werts der Anteile an der A GmbH). Daraufhin setzte das FA die Schenkungsteuer mit
Einspruchsentscheidung vom 15.09.2021 auf 3.069.080 € herab und wies den Einspruch im Übrigen als
unbegründet zurück. Nach Klageerhebung hat das FA die Einspruchsentscheidung wegen eines Schreibfehlers nach
§ 129 der Abgabenordnung mit Änderungsbescheid vom 27.01.2022 berichtigt.


7


Das Finanzgericht (FG) hat den Schenkungsteuerbescheid und die Einspruchsentscheidung aufgehoben. Die
Rechtswidrigkeit der Bescheide ergebe sich bereits daraus, dass das FA für den Zeitpunkt der Ausführung der
Zuwendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes ‑‑ErbStG‑‑) keine Werterhöhung im
Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ermittelt habe. Die Zuwendung sei erst mit der Genehmigung der
Abtretungserklärung am 29.05.2018 ausgeführt worden. Darüber hinaus habe B nicht in dem Bewusstsein
gehandelt, für die Anteilsabtretung keine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten. Der Tatbestand des § 7 Abs. 8
Satz 1 ErbStG verlange aber ein solches Bewusstsein. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024,
1619 veröffentlicht.


8


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts. Es macht geltend, § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG
verlange kein Bewusstsein der Unentgeltlichkeit der Leistung (Verweis auf R E 7.5 Abs. 14 Satz 1 bis 3 der
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernummer 1/2019 ‑‑ErbStR 2019‑‑). Anders als
im Satz 2 finde sich im Wortlaut des Satzes 1 keine subjektive Komponente. Der Bundesfinanzhof (BFH) habe in dem
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Entscheidungsgründe


II.


Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21 (BStBl II 2025, 356) entschieden, dass eine Freigebigkeit der Leistung im
Rahmen des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG nicht erforderlich sei. Ungeachtet dessen liege im Streitfall das Bewusstsein
der Unentgeltlichkeit beziehungsweise Teilentgeltlichkeit vor, da B mit Rücksicht auf die familiäre Situation und
um die Unternehmensgruppe nicht zu gefährden einen deutlich zu niedrigen Kaufpreis vereinbart habe.


Das FA beantragt, 
die Vorentscheidung aufzuheben und die Sache an das FG zurückzuverweisen.


10


Der Kläger beantragt, 
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Er teilt die Auffassung des FG, dass § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG einen Schenkungswillen voraussetze. Bei der Norm
handele es sich nicht um einen selbständigen Erwerbstatbestand, der eine Schenkung unabhängig vom
Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 fingiere. Vielmehr ersetze die Fiktion lediglich das Erfordernis einer
substanziellen Vermögensverschiebung zwischen Leistendem und bedachtem Gesellschafter. Daher bedürfe es
‑‑wie beim Grundtatbestand‑‑ eines Bewusstseins des Leistenden, zu der Vermögenshingabe weder rechtlich
verpflichtet zu sein noch dafür eine mit der Leistung im Zusammenhang stehende gleichwertige Gegenleistung zu
erhalten. Dieses Bewusstsein habe B gefehlt. B und der Kläger seien unter fremdüblichen Bedingungen
übereinstimmend davon ausgegangen, dass die Leistungen insgesamt ausgeglichen gewesen seien (Verweis auf
BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 25, und R E 7.5 Abs. 12 Satz 9 ErbStR 2019). Sie
hätten auch kein Interesse an der Aufnahme einer Kaufpreisanpassungsklausel in den Vertrag gehabt, da sie die
künftige Entwicklung des Betriebs unterschiedlich eingeschätzt hätten: B habe eine Minderung, der Kläger eine
Erhöhung des Kaufpreises befürchtet. Die ab 2013 entstandenen Wertsteigerungen der Anteile beruhten allein auf
der Tätigkeit des Klägers, da B den Betrieb nach dem Jahr 2012 nicht mehr betreten habe. Durch seine Tätigkeit
habe der Kläger, wenngleich er ein Geschäftsführergehalt bezogen habe, selbst Leistungen an die Gesellschaft
erbracht, die zu einer den Beteiligungsverhältnissen entsprechenden Werterhöhung der Anteile aller Gesellschafter
geführt hätten. Daher sei bereits keine steuerbare Leistung des B im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG gegeben
(Verweis auf R E 7.5 Abs. 11 Satz 4 ErbStR 2019). Zudem vertritt der Kläger die Ansicht, B habe mit Abschluss des
Kaufvertrags vom 15.01.2013 das wirtschaftliche Eigentum an seinem Geschäftsanteil auf ihn übertragen. Dieser
Vorgang sei zum 15.01.2013 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG steuerbar und gemäß den §§ 13a, 13b ErbStG von der
Steuer befreit.


12


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass der Tatbestand des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ein Bewusstsein der
Unentgeltlichkeit verlangt. Die Entscheidung stellt sich auch nicht gemäß § 126 Abs. 4 FGO aus anderen Gründen
als richtig dar. Da das FG ‑‑aus seiner Sicht zutreffend‑‑ keine Feststellungen zum Vorliegen der Werterhöhung
getroffen hat, kann der Senat nicht abschließend entscheiden.


13


1. Nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG gilt als Schenkung auch die Werterhöhung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche Person (Bedachte)
durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft erlangt. Die Vorschrift fingiert eine
Schenkung des an eine Kapitalgesellschaft Leistenden an den mittelbar oder unmittelbar beteiligten (Mit-
)Gesellschafter, dessen Geschäftsanteil durch die Leistung eine Werterhöhung erfährt (BFH-Beschluss vom
06.06.2025 - II B 43/24 (AdV), BStBl II 2025, 703, Rz 25).


14


a) Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Abtretung des GmbH-Anteils des B an die A GmbH eine
Leistung an diese Gesellschaft darstellt.


15


aa) Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ist grundsätzlich jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das die
Hingabe von Vermögen des Zuwendenden bewirkt. Gegenstand der Leistung können Sachen, Rechte und andere
Vermögensgegenstände sein, die übertragen, abgetreten oder belastet werden oder auf die der Zuwendende
verzichtet (BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 15). Für die Einordnung eines Vorgangs
als Leistung ist die Perspektive des Zuwendenden maßgebend. Die Abtretung eines Geschäftsanteils an einer GmbH
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erfüllt den Leistungsbegriff des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG daher auch dann, wenn die GmbH den Anteil selbst erwirbt
(Erwerb eigener Anteile), denn der Abtretende gibt aus seiner Perspektive einen verkehrsfähigen, werthaltigen
Gegenstand hin (vgl. BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 16).


bb) Das FG hat daher zu Recht entschieden, dass es sich bei der Abtretung des Anteils an der A GmbH durch
notariellen Vertrag vom 31.01.2018 an die A GmbH selbst um eine Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG
handelt. Für diese Beurteilung wäre es unerheblich, wenn ‑‑wie vom Kläger vorgetragen‑‑ die seit 2013
eingetretenen Wertsteigerungen der Anteile an der A GmbH allein auf seiner Tätigkeit beruhten. Zwar geht die
Finanzverwaltung davon aus, dass die Entscheidung, ob eine Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG
vorliegt, im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu treffen sei (vgl. R E 7.5 Abs. 11 Satz 3 ErbStR 2019). Eine
steuerbare Leistung sei danach nicht gegeben, sofern auch die anderen Gesellschafter in einem zeitlichen und
sachlichen Zusammenhang Leistungen an die Gesellschaft erbrächten, die insgesamt zu einer den
Beteiligungsverhältnissen entsprechenden Werterhöhung der Anteile aller Gesellschafter führten (vgl. R E 7.5
Abs. 11 Satz 4 ErbStR 2019). Die Tätigkeit des Klägers ist insoweit aber bereits deshalb unbeachtlich, weil er seine
Arbeitskraft der A GmbH ‑‑nach seinem Vorbringen‑‑ gegen ein Geschäftsführergehalt zur Verfügung gestellt hat.
Ob und in welchem Umfang § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG tatsächlich eine Gesamtbetrachtung verlangt und im Rahmen
welchen Tatbestandsmerkmals ("Leistung" oder "Werterhöhung von Anteilen") diese vorzunehmen ist, kann daher
dahinstehen.


17


b) Das FG hat aber zu Unrecht angenommen, dass die Verwirklichung des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ein Bewusstsein
der Unentgeltlichkeit erfordert. Die Norm enthält kein subjektives Element, weder in Gestalt eines Bewusstseins der
Unentgeltlichkeit noch einer Bereicherungsabsicht.


18


aa) § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG modifiziert nicht lediglich den Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, indem er
auf die substanzielle Vermögensverschiebung zwischen dem Leistenden (Zuwendenden) und dem bedachten
Gesellschafter verzichtet. Die Vorschrift stellt vielmehr einen selbständigen Erwerbstatbestand dar, der eine
Schenkung unabhängig von den Merkmalen des schenkungsteuerrechtlichen Grundtatbestands fingiert (vgl. BFH-
Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 19). Dies folgt aus dem Wortlaut der Vorschrift, der mit
der Formulierung "Als Schenkung gilt" beginnt und nicht auf den Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
verweist. Auch die systematische Stellung der Regelung im Anschluss an Abs. 7 im Abs. 8 des § 7 ErbStG spricht für
das Vorliegen eines selbständigen Erwerbstatbestands.


19


bb) § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG enthält selbst kein subjektives Element. Die Vorschrift knüpft insbesondere nicht an
den Begriff der Freigebigkeit an (vgl. BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 17), aus dem
Rechtsprechung und Schrifttum die Notwendigkeit eines Bewusstseins der Unentgeltlichkeit für den
Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG ableiten (vgl. BFH-Urteil vom 01.07.1992 - II R 12/90, BFHE 168, 390,
BStBl II 1992, 925, unter II.1.b aa). Anders als das FG ausgeführt hat, lässt sich die Erforderlichkeit eines solchen
Bewusstseins auch nicht mit dem Haftungscharakter des § 20 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 ErbStG (vgl.
Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18.12.2012 - 1 BvR 1509/10, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2013, 258), gemäß dem auch der Schenker Schuldner der Schenkungsteuer ist, und der
Anzeigepflicht des Schenkers nach § 30 Abs. 2 ErbStG begründen. Ungeachtet der Stellung des Schenkers als
Steuerschuldner und Anzeigepflichtiger verzichten auch andere Schenkungstatbestände auf ein subjektives
Merkmal (z.B. § 7 Abs. 7 ErbStG, vgl. BFH-Urteil vom 17.11.2021 - II R 21/20, BFHE 275, 349, BStBl II 2022, 500,
Rz 17).


20


cc) Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Es war der Auffassung, dass der Tatbestand des § 7 Abs. 8
Satz 1 ErbStG nicht erfüllt sei, da B als Zuwendender nicht in dem Bewusstsein gehandelt habe, für die Übertragung
der Anteile an der A GmbH keine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Ein Bewusstsein der Unentgeltlichkeit
ist jedoch nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG nicht erforderlich.


21


2. Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 126 Abs. 4 FGO) und ist daher
aufzuheben.


22


a) Das FG hat zwar zutreffend angenommen, dass maßgeblicher Bewertungsstichtag der 29.05.2018 und nicht wie
vom FA vertreten der 01.11.2017 ist und das FA eine Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft im
Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG auf diesen Zeitpunkt nicht dargelegt hat.


23


aa) Gegenstand der Zuwendung nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ist die Werterhöhung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft. Voraussetzung für eine solche Werterhöhung ist, dass der gemeine Wert des Anteils des
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Bedachten nach der Leistung des Zuwendenden an die Gesellschaft den gemeinen Wert des Anteils vor der Leistung
übersteigt (BFH-Beschluss vom 06.06.2025 - II B 43/24 (AdV), BStBl II 2025, 703, Rz 26). Besteht die Leistung in der
Abtretung eines GmbH-Anteils an die GmbH, kann sich eine Werterhöhung der Anteile der verbliebenen
Gesellschafter daraus ergeben, dass die Mitgliedschaftsrechte der GmbH aus einem eigenen Anteil ruhen; es findet
eine Wertverschiebung zu Lasten der eigenen Anteile der GmbH und zu Gunsten der übrigen Gesellschaftsrechte
statt (BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 29). Ob die Abtretung an die Gesellschaft
tatsächlich zu einer Werterhöhung bei den Anteilen an dieser geführt hat, ist in jedem Einzelfall festzustellen (vgl.
BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 27). Die Feststellungslast (objektive Beweislast) für
den Eintritt der Werterhöhung als steuerbegründender Tatsache trägt das Finanzamt (BFH-Beschluss vom
06.06.2025 - II B 43/24 (AdV), BFH/NV 2025, 1232, Rz 26).


bb) Für die Wertermittlung ist gemäß § 11 ErbStG der Zeitpunkt der Entstehung der Steuer maßgebend. Die Steuer
entsteht bei Schenkungen unter Lebenden mit dem Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2
ErbStG). Besteht die Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG in der Abtretung eines GmbH-Anteils, stimmt
der Ausführungszeitpunkt im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, zu dem die
Abtretung zivilrechtlich wirksam wird, überein.


25


cc) Zur dinglichen Übertragung von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter bedarf es gemäß § 15 Abs. 3 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) eines in notarieller Form geschlossenen
Abtretungsvertrags. Dies gilt auch für Abtretungen an die GmbH nach § 33 Abs. 2 GmbHG (Bayer in
Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 22. Aufl., § 15 Rz 37; Seibt in Scholz, GmbHG, 13. Aufl., § 15 Rz 97). Leidet der
Abtretungsvertrag nicht an Wirksamkeitsmängeln, geht der Geschäftsanteil gemäß § 413 i.V.m. § 398 Satz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) mit Vertragsschluss auf den Erwerber über.


26


dd) Ist der Abtretungsvertrag aufgrund des Handelns eines vollmachtlosen Vertreters nach § 177 Abs. 1 BGB
schwebend unwirksam, entsteht die Schenkungsteuer erst mit Abgabe der nach § 184 Abs. 1 BGB erforderlichen
Genehmigungserklärung des Vertretenen. Die zivilrechtliche Rückwirkung der Genehmigung hat
schenkungsteuerrechtlich keine Bedeutung, da sie am maßgebenden tatsächlichen Geschehensablauf nichts ändert
(vgl. z.B. BFH-Urteile vom 27.04.2005 - II R 52/02, BFHE 210, 507, BStBl II 2005, 892, unter II.3.a, und vom
26.10.2005 - II R 53/02, BFH/NV 2006, 551, unter II.3.a).


27


ee) Nach diesen Grundsätzen ist das FG zu Recht davon ausgegangen, dass Bewertungsstichtag im Streitfall der Tag
ist, an dem B die Abtretung seines Anteils an der A GmbH notariell beurkundet genehmigt hat. Dies war der
29.05.2018.


28


(1) Die Abtretung des Anteils an die A GmbH ist nicht bereits durch den Vertrag vom 15.01.2013 mit Wirkung zum
01.11.2017 erfolgt. Das FG hat diesen Vertrag, in dem sich B verpflichtet hat, seinen Anteil an der A GmbH mit
Wirkung zum 01.11.2017 an diese zu verkaufen, dahingehend ausgelegt, dass er nicht die dingliche Übertragung
des Anteils beinhaltet. Diese Auslegung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Im Hinblick auf das
Verfügungsgeschäft enthält die Vertragsurkunde zwar die Überschrift "II. Verkauf und Abtretung von
Geschäftsanteilen". Erklärungen zur dinglichen Übertragung des Anteils haben die Parteien in der Urkunde aber
nicht abgegeben. Gegen einen Übertragungswillen bereits zum 01.11.2017 spricht zudem, dass der nach den
anzurechnenden Gewinnausschüttungen verbleibende Kaufpreis gemäß der Urkunde erst am 02.11.2017 fällig
werden sollte.


29


(2) Die Auslegung des Vertrags durch das FG steht auch im Einklang mit dem tatsächlichen Vorgehen der Parteien.
Diese haben den Anteilskauf erst mit notariellem Vertrag vom 31.01.2018, in dem der Kläger als vollmachtloser
Vertreter des B die Abtretung des Anteils erklärt und für die A GmbH angenommen hat, vollzogen. Die Erklärung
wurde von B am 29.05.2018 genehmigt und zu diesem Zeitpunkt schenkungsteuerrechtlich wirksam.


30


ff) Das Feststellungsfinanzamt hat eine Werterhöhung von Anteilen im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG auf den
maßgebenden Stichtag des 29.05.2018 nicht dargelegt. Ohne die Feststellung des Vorliegens einer Werterhöhung
am zutreffenden Stichtag ist der Schenkungsteuerbescheid rechtswidrig. Die Festsetzung von Schenkungsteuer ist
aber nicht allein deshalb rechtswidrig, weil der der Besteuerung unterworfene Rechtsvorgang nicht an dem in dem
Steuerbescheid genannten, sondern an einem anderen Tage zustande gekommen ist (vgl. BFH-Urteil vom
01.09.2021 - II R 8/19, BFH/NV 2022, 236, Rz 20).


31


b) Das FG hat es aber versäumt, die fehlenden Feststellungen zum Vorliegen einer Werterhöhung im Sinne des § 7
Abs. 8 Satz 1 ErbStG auf den 29.05.2018 selbst zu treffen. Es hat den angefochtenen Bescheid und die
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Einspruchsentscheidung zu Unrecht aufgehoben, ohne dem FA Gelegenheit zu geben, die Wertermittlung auf den
29.05.2018 nachzuholen. Die Feststellung des Vorliegens einer Werterhöhung am zutreffenden Bewertungsstichtag
ist Teil der Sachaufklärungspflicht des Gerichts nach § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO. Die Beteiligten sind dabei
heranzuziehen (§ 76 Abs. 1 Satz 2 FGO). Zu beachten ist, dass es nach den Gleich lautenden Erlassen vom
17.10.2023 (BStBl I 2023, 1871) erforderlich sein kann, eine Wertfeststellung nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des
Bewertungsgesetzes (BewG) durchzuführen, wenn der Steuerpflichtige Gründe vorträgt, wonach die Erhöhung des
gemeinen Werts des Anteils niedriger ausfallen könnte als der gemeine Wert der (teil-)unentgeltlichen Leistung des
Zuwendenden (vgl. BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 32).


c) Der BFH kann in der Sache nicht selbst entscheiden, da es an den erforderlichen Feststellungen für eine
Werterhöhung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG am 29.05.2018 fehlt. Die Sache ist daher nicht spruchreif. Sie
ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


33


3. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:34


a) Auch wenn der Tatbestand des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG das Bewusstsein der Unentgeltlichkeit nicht erfordert,
liegt bei gegenseitigen Leistungen eine Werterhöhung nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG grundsätzlich nicht vor, wenn
die Parteien in nachvollziehbarer Weise und unter fremdüblichen Bedingungen übereinstimmend davon
ausgegangen sind, dass ihre Leistungen insgesamt ausgeglichen sind, und sich dies nur anhand später gewonnener
besserer Erkenntnis als unzutreffend erweist (vgl. BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, BStBl II 2025, 356, Rz 25;
vgl. R E 7.5 Abs. 12 Satz 9 ff. ErbStR 2019). Auf diese Weise soll den beschränkten Erkenntnismöglichkeiten der
Vertragsparteien bei der Preisfindung "im gewöhnlichen Geschäftsverkehr" (§ 9 Abs. 2 BewG) Rechnung getragen
werden (vgl. van Lishaut/Ebber/Schmitz, Die Unternehmensbesteuerung 2012, 1, unter 2.3.1.3.).


35


b) Ob die Parteien im Streitfall von einer Ausgeglichenheit ihrer Leistungen am 29.05.2018 ausgehen konnten, hat
das FG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei hat es zu berücksichtigen, dass
zwischen der Bestimmung des Kaufpreises am 15.01.2013 und dem Leistungsaustausch ‑‑wie von vornherein
beabsichtigt‑‑ etliche Jahre lagen. Bei der Vereinbarung des Kaufpreises am 15.01.2013 wussten die Parteien, dass
der Kaufvertrag erst am 01.11.2017 wirksam werden und der Kauf erst danach vollzogen werden wird. Das FG wird
daher auch zu prüfen haben, ob die Parteien von einer Ausgeglichenheit ihrer Leistungen am 29.05.2018 ausgehen
konnten.


36


4. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.37
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